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Einleitung.  

RI237    Unter »Weltreligionen« werden hier, in ganz wertfreier Art, jene fünf 
religiösen oder religiös bedingten Systeme der Lebensreglementierung verstanden, welche 
besonders große Mengen von Bekennern um sich zu scharen gewußt haben: die 
konfuzianische,  

RI238 hinduistische, buddhistische, christliche, islamitische religiöse Ethik. Ihr tritt als 
sechste mitzubehandelnde Religion das Judentum hinzu, sowohl weil es für jedes Verständnis 
der beiden zuletzt genannten Weltreligionen entscheidende geschichtliche Voraussetzungen 
enthält, als wegen seiner teils wirklichen, teils angeblichen historischen Eigenbedeutung für 
die Entfaltung der modernen Wirtschaftsethik des Okzidentes, die in neuester Zeit mehrfach 
erörtert wurde. Andere Religionen werden nur soweit herangezogen, als für den historischen 
Zusammenhang unentbehrlich ist. Für das Christentum wird zunächst auf die früher 
erschienenen, in dieser Sammlung vorangestellten, Aufsätze Bezug genommen, deren 
Kenntnis vorausgesetzt werden muß.  

Was unter »Wirtschaftsethik« einer Religion verstanden ist, ergibt hoffentlich die Darstellung 
selbst in ihrem Verlaufe zunehmend deutlich. Nicht die ethische Theorie theologischer 
Kompendien, die nur als ein (unter Umständen allerdings wichtiges) Erkenntnismittel dient, 
sondern die in den psychologischen und pragmatischen Zusammenhängen der Religionen 
gegründeten praktischen Antriebe zum Handeln sind das, was in Betracht kommt. So 
skizzenhaft die nachfolgende Darstellung ist, so wird sie doch erkennen lassen, welch ein 
kompliziertes Gebilde eine konkrete Wirtschaftsethik und wie überaus vielseitig sie bedingt 
zu sein pflegt. Es wird sich ferner auch hier zeigen, daß äußerlich ähnliche ökonomische 
Organisationsformen mit einer sehr verschiedenen Wirtschaftsethik vereinbar sind und je 
nach deren Eigenart dann sehr verschiedene historische Wirkungen zeitigen. Eine 
Wirtschaftsethik ist keine einfache »Funktion« wirtschaftlicher Organisationsformen, 
ebensowenig wie sie umgekehrt diese eindeutig aus sich heraus prägt.  

Keine Wirtschaftsethik ist jemals nur religiös determiniert gewesen. Sie besitzt 
selbstverständlich ein im höchsten Maß durch wirtschaftsgeographische und geschichtliche 
Gegebenheiten bestimmtes Maß von reiner Eigengesetzlichkeit gegenüber allen durch 
religiöse oder andere (in diesem Sinn:) »innerliche« Momente bedingten Einstellungen des 
Menschen zur Welt. Aber allerdings: Zu den Determinanten der Wirtschaftsethik gehört als 
eine - wohlgemerkt: nur eine - auch die religiöse Bestimmtheit der Lebensführung. Diese 
selbst aber ist natürlich wiederum innerhalb gegebener geographischer, politischer, sozialer, 
nationaler | 

RI239  Grenzen durch ökonomische und politische Momente tief beeinflußt. Es wäre ein 
Steuern ins Uferlose, wollte man diese Abhängigkeiten in allen ihren Einzelheiten vorführen. 
In diesen Darlegungen kann es sich daher nur um den Versuch handeln, jeweils die 
richtunggebenden Elemente der Lebensführung derjenigen sozialen Schichten 
herauszuschälen, welche die praktische Ethik der betreffenden Religion am stärksten 
bestimmend beeinflußt und ihr die charakteristischen - d.h. hier: die sie von anderen 
unterscheidenden und zugleich für die Wirtschaftsethik wichtigen - Züge aufgeprägt haben. 
Das muß nun durchaus nicht immer eine Schicht allein sein. Auch können im Lauf der 



Geschichte die, in jenem Sinne: maßgebenden Schichten wechseln. Und nie ist dieser Einfluß 
einer einzelnen Schicht ein exklusiver. Aber es lassen sich für die einzelnen gegebenen 
Religionen doch meist Schichten angeben, deren Lebensführung wenigstens vornehmlich 
bestimmend gewesen ist. Um einige solche Beispiele vorwegzunehmen, so war der 
Konfuzianismus die Standesethik einer literarisch gebildeten weltlich-rationalistischen 
Pfründnerschaft. Wer nicht zu dieser Bildungsschicht gehörte, zählte nicht mit. Die religiöse 
(oder wenn man will: irreligiöse) Standesethik dieser Schicht hat die chinesische 
Lebensführung weit über jene selbst hinaus bestimmt. - Der ältere Hinduismus wurde dagegen 
getragen von einer erblichen Kaste literarisch Gebildeter, die, jedem Amt fremd, als eine Art 
ritualistischer Seelsorger der Einzelnen und der Gemeinschaften fungierten und, als fester 
Orientierungsmittelpunkt der ständischen Gliederung, die soziale Ordnung prägten. Nur 
vedisch gebildete Brahmanen waren als Träger der Tradition der vollwertige religiöse Stand. 
Erst später trat ein nicht brahmanischer Asketenstand ihnen konkurrierend zur Seite, und noch 
später, im indischen Mittelalter, trat im Hinduismus die inbrünstige sakramentale Heilands-
Religiosität der unteren Schichten mit plebejischen Mystagogen auf den Plan. - Der 
Buddhismus wurde von heimatlos wandernden, streng kontemplativen und weltablehnenden 
Bettelmönchen propagiert. Im vollen Sinne waren nur sie Zugehörige der Gemeinde, alle 
andern blieben religiös minderwertige Laien: Objekte, nicht Subjekte der Religiosität. - Der 
Islam war in seiner ersten Zeit eine Religion welterobernder Krieger, eines Ritterordens von 
disziplinierten Glaubenskämpfern, nur ohne die sexuelle Askese der christlichen 
Nachbildungen | 

RI240  in der Kreuzzugszeit. Im islamischen Mittelalter aber erlangte der kontemplativ-
mystische Sufismus, und aus ihm hervorwachsend das Bruderschaftswesen des 
Kleinbürgertums nach Art der christlichen Tertiarier, nur weit universeller entwickelt, eine 
mindestens ebenbürtige Rolle, unter der Führung von plebejischen Technikern der Orgiastik. - 
Das Judentum war, seit dem Exil, die Religion eines bürgerlichen »Pariavolkes« - wir werden 
die prägnante Bedeutung des Ausdruckes seinerzeit kennen lernen - und geriet im Mittelalter 
unter die Führung einer ihm eigentümlichen literarisch-ritualistisch geschulten 
Intellektuellenschicht, welche eine zunehmend proletaroide, rationalistische 
Kleinbürgerintelligenz repräsentierte. - Das Christentum endlich begann seinen Lauf als eine 
Lehre wandernder Handwerksburschen. Es war und blieb eine ganz spezifisch städtische, vor 
allem: bürgerliche, Religion in allen Zeiten seines äußeren und inneren Aufschwungs, in der 
Antike ebenso wie im Mittelalter und im Puritanismus. Die Stadt des Okzidentes in ihrer 
Einzigartigkeit gegenüber allen andern Städten und das Bürgertum in dem Sinne, in welchem 
es überhaupt nur dort in der Welt entstanden ist, war sein Hauptschauplatz, für die antike 
pneumatische Gemeindefrömmigkeit ebenso wie für die Bettelorden des hohen Mittelalters 
und für die Sekten der Reformationszeit bis zum Pietismus und Methodismus hin.  

Nun ist es in gar keiner Weise etwa die These der nachfolgenden Darlegungen: daß die 
Eigenart einer Religiosität eine einfache Funktion der sozialen Lage derjenigen Schicht sei, 
welche als ihr charakteristischer Träger erscheine, etwa nur deren »Ideologie« oder eine 
»Widerspiegelung« ihrer materiellen oder ideellen Interessenlage darstelle. Im Gegenteil wäre 
ein gründlicheres Mißverständnis des Standpunktes dieser Erörterungen kaum möglich als 
gerade eine solche Deutung. Wie tiefgreifend auch immer die ökonomisch und politisch 
bedingten sozialen Einflüsse auf eine religiöse Ethik im Einzelfalle waren, - primär empfing 
diese ihr Gepräge doch aus religiösen Quellen. Zunächst: aus dem Inhalt ihrer Verkündigung 
und Verheißung. Und wenn diese nicht selten schon in der nächsten Generation grundstürzend 
umgedeutet, weil den Bedürfnissen der Gemeinde angepaßt wurden, so doch eben in aller 
Regel wiederum zunächst: deren religiösen Bedürfnissen. Erst sekundär konnten andere | 

RI241  Interessensphären, oft freilich recht nachdrücklich und zuweilen ausschlaggebend, 
einwirken. Wir werden uns überzeugen, daß zwar für jede Religion der Wandel der sozial 



ausschlaggebenden Schichten tiefgreifende Bedeutung zu haben pflegte, daß aber andrerseits 
der einmal geprägte Typus einer Religion seinen Einfluß ziemlich weitgehend auch auf die 
Lebensführung sehr heterogener Schichten auszuüben pflegte.  

Man hat die Zusammenhänge zwischen religiöser Ethik und Interessenlage in verschiedener 
Art so zu interpretieren gesucht, daß die erstere nur als eine »Funktion« der letzteren erschien. 
Nicht nur im Sinn des sog. historischen Materialismus, - was wir hier nicht erörtern, - sondern 
auch rein psychologisch.  

Eine ganz allgemeine, gewissermaßen abstrakte, Klassengebundenheit der religiösen Ethik 
könnte aus der seit Fr. Nietzsches glänzendem Essay bekannten, seitdem auch von 
Psychologen mit Geist behandelten Theorie vom »Ressentiment« abgeleitet werden. Wenn 
die ethische Verklärung des Erbarmens und der Brüderlichkeit ein ethischer 
»Sklavenaufstand« der, sei es in ihren natürlichen Anlagen, sei es in ihren 
schicksalsbedingten Lebenschancen, Benachteiligten war, und also die Ethik der »Pflicht« ein 
Produkt »verdrängter«, weil ohnmächtiger, Rache-Empfindungen des zu Arbeit und 
Gelderwerb verdammten Banausen gegen die Lebensführung des pflichtfrei lebenden 
Herrenstandes, - dann ergäbe dies offensichtlich für die wichtigsten Probleme in der 
Typologie der religiösen Ethik eine sehr einfache Lösung. Allein so glücklich und fruchtbar 
die Aufdeckung der psychologischen Bedeutung des Ressentiment an sich war, so große 
Vorsicht ist bei der Abschätzung seiner sozialethischen Tragweite geboten.  

Über die Motive, welche die verschiedenen Arten ethischer »Rationalisierung« der 
Lebensführung rein als solche bestimmten, wird später oft zu sprechen sein. Sie hat mit 
Ressentiment meist durchaus nichts zu tun.  

Was aber die Wertung des Leidens in der religiösen Ethik betrifft, so ist diese unzweifelhaft 
einem typischen Wandel unterworfen gewesen, der, richtig verstanden, ein gewisses Recht 
jener von Nietzsche zuerst durchgeführten Theorie bedeutet. Die urwüchsige Stellungnahme 
zum Leiden äußerte sich plastisch vor allem in der Behandlung derer, die durch Krankheit 
oder andere hartnäckige Unglücksfälle verfolgt waren, bei den religiösen Feiern der 
Gemeinschaft. Der dauernd Leidende, | 

RI242  Trauernde, Kranke oder sonst Unglückliche war, je nach der Art seines Leidens, 
entweder von einem Dämon besessen oder mit dem Zorn eines Gottes belastet, den er 
beleidigt hatte. Ihn in ihrer Mitte zu dulden konnte für die kultische Gemeinschaft Nachteile 
zur Folge haben. Jedenfalls durfte er an den Kultmahlen und Opfern nicht teilnehmen. Denn 
sein Anblick erfreute die Götter nicht und konnte ihren Zorn erregen. Die Opfermahle waren 
Stätten der Fröhlichen - selbst in Jerusalem in der Zeit der Belagerung.  

Mit dieser Behandlung des Leidens als eines Symptoms des Gottverhaßtseins und geheimer 
Schuld kam die Religion psychologisch einem sehr allgemeinen Bedürfnis entgegen. Der 
Glückliche begnügt sich selten mit der Tatsache des Besitzes seines Glückes. Er hat darüber 
hinaus das Bedürfnis: auch noch ein Recht darauf zu haben. Er will überzeugt sein, daß er es 
auch »verdiene«; vor allem: im Vergleich mit andern verdiene. Und er will also auch glauben 
dürfen: daß dem minder Glücklichen durch den Nichtbesitz des gleichen Glückes ebenfalls 
nur geschehe, was ihm zukommt. Das Glück will »legitim« sein. Wenn man unter dem 
allgemeinen Ausdruck: »Glück« alle Güter der Ehre, der Macht, des Besitzes und Genusses 
begreift, so ist dies die allgemeinste Formel für jenen Dienst der Legitimierung, welchen die 
Religion dem äußeren und inneren Interesse aller Herrschenden, Besitzenden, Siegenden, 
Gesunden, kurz: Glücklichen, zu leisten hatte: die Theodizee des Glückes. Sie ist in höchst 
massiven (»pharisäischen«) Bedürfnissen der Menschen verankert und daher leicht 
verständlich, wenn auch in ihrer Wirkung oft nicht genügend beachtet.  



Verschlungener sind dagegen die Wege, welche zur Umkehrung dieses Standpunktes: zur 
religiösen Verklärung des Leidens also, führten. Primär wirkte die Erfahrung, daß das 
Charisma ekstatischer, visionärer, hysterischer, kurz: aller jener außeralltäglichen 
Zuständlichkeiten, welche als »heilig« gewertet wurden und deren Hervorrufung deshalb 
Gegenstand der magischen Askese bildete, geweckt oder doch begünstigt wurde durch 
zahlreiche Arten von Kasteiungen und Enthaltungen sowohl von der normalen Ernährung und 
vom Schlaf wie vom Sexualverkehr. Das Prestige dieser Kasteiungen war Folge der 
Vorstellung, daß gewisse Arten von Leiden und durch Kasteiung provozierten abnormen 
Zuständen Wege zur Erlangung übermenschlicher: magischer, Kräfte | 

RI243  seien. Die alten Tabu-Vorschriften und die Enthaltungen im Interesse kultischer 
Reinheit: Konsequenzen des Dämonenglaubens, wirkten in gleicher Richtung. Dazu trat aber 
dann als selbständiges und neues die Entwicklung der »Erlösungs«-Kulte, welche dem 
individuellen Leiden gegenüber eine prinzipiell neue Stellung einnahmen. Der urwüchsige 
Gemeinschaftskult, vor allem derjenige der politischen Verbände, ließ alle individuellen 
Interessen aus dem Spiel. Der Stammesgott, Lokalgott, Stadtgott, Reichsgott kümmerte sich 
nur um Interessen, welche die Gesamtheit angingen: Regen und Sonnenschein, Jagdbeute, 
Sieg über die Feinde. An ihn wendete sich also die Gesamtheit als solche im 
Gemeinschaftskult. Zur Abwendung oder Beseitigung von Übeln, die den Einzelnen betrafen, 
- vor allem: Krankheit -, wendete dieser sich nicht an den Kult der Gemeinschaft, sondern als 
Einzelner an den Zauberer, den ältesten individuellen »Seelsorger«. Das Prestige einzelner 
Magier und jener Geister oder Götter, in deren Namen sie ihre Wunder taten, schuf ihnen 
Zulauf ohne Rücksicht auf die lokale oder Stammeszugehörigkeit und dies führte unter 
günstigen Umständen zu einer von den ethnischen Verbänden unabhängigen »Gemeinde«-
Bildung. Manche - nicht: alle - »Mysterien« lenkten in diese Bahn ein. Errettung der 
Einzelnen als Einzelner aus Krankheit, Armut und allen Arten von Not und Gefahr war ihre 
Verheißung. Der Magier wandelte sich so zum Mystagogen: erbliche Dynastien von solchen 
oder aber eine Organisation geschulten Personals mit einem nach irgendwelchen Regeln 
bestimmten Haupt entwickelten sich, wobei dieses Haupt entweder selbst als Inkarnation 
eines übermenschlichen Wesens oder nur als Verkünder und Vollstrecker seines Gottes: als 
Prophet, gelten konnte. Damit war eine religiöse Gemeinschaftsveranstaltung für individuelles 
»Leiden« als solches und für »Erlösung« davon entstanden. Die Verkündigung und 
Verheißung wendete sich nun naturgemäß an die Massen derjenigen, welche der Erlösung 
bedurften. Sie und ihre Interessen traten in den Mittelpunkt des berufsmäßigen Betriebes der » 
Seelsorge«, welche erst damit recht eigentlich entstand. Feststellung, wodurch das Leiden 
verschuldet sei: Beichten von »Sünden«, d.h. zunächst: Verstößen gegen rituelle Gebote, und 
Beratung: durch welches Verhalten es beseitigt werden könne, wurden jetzt die typische 
Leistung von | 

RI244  Magiern und Priestern. Ihre materiellen und ideellen Interessen konnten damit in der 
Tat zunehmend in den Dienst spezifisch plebejischer Motive treten. Einen weiteren Schritt auf 
dieser Bahn bedeutete es, wenn daraus unter dem Druck typischer und immer 
wiederkehrender Not eine »Heilands«-Religiosität sich entwickelte. Sie setzte einen Erlöser-
Mythos, also eine (mindestens: relativ) rationale Weltbetrachtung voraus, zu deren 
wichtigstem Gegenstand wiederum das Leiden wurde. Ansatzpunkte dazu bot sehr häufig die 
primitive Naturmythologie. Die Geister, welche das Kommen und Gehen der Vegetation und 
den Gang der für die Jahreszeiten wichtigen Gestirne beherrschten, wurden die bevorzugten 
Träger der Mythen vom leidenden, sterbenden, wiederauferstehenden Gott, welcher nun auch 
den Menschen in der Not die Wiederkehr diesseitigen oder die Sicherheit jenseitigen Glückes 
verbürgte. Oder eine volkstümlich gewordene Gestalt aus der Heldensage - wie Krischna in 
Indien - wurde, ausgestattet mit Kindheits-, Liebes- und Kampfmythen, zum Gegenstand 
eines brünstigen Heilandskultes. Bei einem politisch bedrängten Volk, wie den Israeliten, 



haftete der Heilands- (Moschuach-) Name zuerst an den von der Heldensage überlieferten 
Rettern aus politischer Not (Gideon, Jephtha) und bestimmte von da aus die »messianischen« 
Verheißungen. Bei diesem Volk, und in dieser Konsequenz nur hier, wurde - unter sehr 
besonderen Bedingungen - das Leiden einer Volksgemeinschaft, nicht das des Einzelnen, 
Gegenstand religiöser Erlösungshoffnungen. Die Regel war: daß der Heiland zugleich 
individuellen und universellen Charakter trug: das Heil für den Einzelnen und für jeden 
Einzelnen, der sich an ihn wendete, zu verbürgen bereit war. - Die Gestalt des Heilands 
konnte verschiedener Prägung sein. In der Spätform der zarathustrischen Religion, mit ihren 
zahlreichen Abstraktionen, übernahm eine rein konstruierte Figur in der Heilsökonomie die 
Rolle des Mittlers und Retters. Oder gerade umgekehrt: eine durch Wunder und visionäres 
Wiedererscheinen legitimierte historische Person stieg zum Heiland auf. Für die Realisierung 
der sehr verschiedenen Möglichkeiten waren rein historische Momente maßgebend.  

Fast immer entstand aber aus den Erlösungshoffnungen irgend eine Theodizee des Leidens.  

RI245    Die Verheißungen der Erlösungsreligionen blieben zwar zunächst nicht an 
ethische, sondern an rituelle Vorbedingungen geknüpft, wie etwa die diesseitigen und 
jenseitigen Vorteile der eleusinischen Mysten an rituelle Reinheit und das Anhören der 
eleusinischen Messe. Aber die zunehmende Rolle, welche jene Spezialgötter, in deren Obhut 
der Rechtsgang stand, mit zunehmender Bedeutung des Rechts spielten, verlieh diesen die 
Aufgabe des Schutzes der überlieferten Ordnung: der Bestrafung des Unrechtes und 
Belohnung des Gerechten. Und wo eine Prophetie die religiöse Entwicklung bestimmend 
beeinflußte, trat naturgemäß stets die »Sünde«, nicht mehr nur als magischer Verstoß, sondern 
vor allem als: Unglaube gegen den Propheten und seine Gebote, in der Rolle des Grundes von 
Unglück aller Art auf. Nun war der Prophet selbst zwar keineswegs regelmäßig ein Sprößling 
oder ein Repräsentant gedrückter Klassen. Wir werden sehen, daß das Gegenteil nahezu die 
Regel bildete. Und auch der Inhalt seiner Lehre entstammte keineswegs überwiegend ihrem 
Vorstellungskreis. Aber allerdings waren es in der Regel nicht die Glücklichen, Besitzenden, 
Herrschenden, welche eines Erlösers und Propheten bedurften, sondern die Bedrückten oder 
mindestens die von Not Bedrohten. Eine prophetisch verkündete Heilands-Religiosität hatte 
daher in der großen Mehrzahl der Fälle ihre dauernde Stätte vorzugsweise in den minder 
begünstigten sozialen Schichten, welchen sie die Magie entweder ganz ersetzte oder doch 
rational ergänzte. Und wo die Verheißungen des Propheten oder Heilandes selbst den 
Bedürfnissen der sozial minder Begünstigten nicht hinlänglich entgegenkamen, da 
entwickelte sich aus ihnen mit großer Regelmäßigkeit eine sekundäre Erlösungsreligiosität 
der Massen unterhalb der offiziellen Lehre. Der im Heilandsmythos im Keime vorgebildeten 
rationalen Weltbetrachtung aber fiel eben deshalb in aller Regel die Aufgabe zu, eine 
rationale Theodizee des Unglücks zu schaffen. Zugleich aber versah sie das Leiden als 
solches nicht selten mit einem ihm ursprünglich ganz fremden positiven Wertvorzeichen.  

Das freiwillig, durch Selbstkasteiung, geschaffene Leid hatte bereits mit der Entwicklung der 
ethischen, strafenden und belohnenden, Gottheiten seinen Sinn gewechselt. Wenn 
ursprünglich der magische Geisterzwang der Gebetsformel durch die Selbstkasteiung - als 
Quelle charismatischer Zustände - gesteigert | 

RI246  wurde, so blieb dies in den Gebetskasteiungen und den kultischen 
Abstinenzvorschriften erhalten, auch nachdem aus der magischen Geisterzwangsformel eine 
Bitte an einen Gott um Erhörung geworden war. Dazu trat nun die Bußkasteiung als ein 
Mittel, durch Reue den Zorn der Götter zu beschwichtigen und die verwirkten Strafen durch 
Selbstbestrafung abzuwenden. Auch jene zahlreichen Abstinenzen, welche der Totentrauer, 
anfänglich (besonders klar in China) zur Abwendung des Neides und Zornes des Toten, 
anhafteten, übertrugen sich nun leicht auf die Beziehungen zu den betreffenden Göttern 
überhaupt, und ließen Selbstkasteiung und schließlich auch die Tatsache des ungewollten 
Entbehrens rein als solche als gottwohlgefälliger erscheinen, als den unbefangenen Genuß der 



Güter der Erde, der die Genießenden dem Einfluß des Propheten oder Priesters 
unzugänglicher machte.  

Eine gewaltige Steigerung aber erfuhr die Macht dieser Einzelmomente unter Umständen 
durch das mit zunehmender Rationalität der Weltbetrachtung zunehmende Bedürfnis nach 
einem ethischen »Sinn« der Verteilung der Glücksgüter unter den Menschen. Die Theodizee 
stieß dabei mit zunehmender Rationalisierung der religiös-ethischen Betrachtung und 
Ausschaltung der primitiven magischen Vorstellungen auf steigende Schwierigkeiten. Allzu 
häufig war individuell »unverdientes« Leid. Und keineswegs nur nach einer »Sklavenmoral«, 
sondern auch an den eigenen Maßstäben der Herrenschicht gemessen, waren es allzu oft nicht 
die Besten, sondern die »Schlechten«, denen es am besten geriet. Vorgetane individuelle 
Sünde des Einzelnen in einem früheren Leben (Seelenwanderung), oder Schuld der 
Vorfahren, die bis ins dritte und vierte Glied gerächt wird, oder - am prinzipiellsten - die 
Verderbtheit alles Kreatürlichen als solchen standen als Erklärungen des Leidens und der 
Ungerechtigkeit, Hoffnungen auf ein künftiges besseres Leben innerhalb der Welt für den 
Einzelnen (Seelenwanderung) oder für die Nachfahren (messianisches Reich) oder im Jenseits 
(Paradies) als Verheißungen zum Ausgleich zu Gebote. Die metaphysische Vorstellung über 
Gott und Welt, welche das unausrottbare Bedürfnis nach der Theodizee hervorrief, vermochte 
gleichfalls nur wenige, - im ganzen, wie wir sehen werden, nur drei - Gedankensysteme zu 
erzeugen, welche rational befriedigende Antworten auf die Frage nach dem Grunde der 
Inkongruenz zwischen | 

RI247  Schicksal und Verdienst gaben: die indische Karmanlehre, den zarathustrischen 
Dualismus und das Prädestinationsdekret des Deus absconditus. Diese rational 
geschlossensten Lösungen aber traten nur ganz ausnahmsweise in reiner Form auf.  

Das rationale Bedürfnis nach der Theodizee des Leidens - und: des Sterbens - hat 
außerordentlich stark gewirkt. Es hat Religionen wie den Hinduismus, den Zarathustrismus, 
das Judentum, in gewissem Umfang auch das paulinische und spätere Christentum in 
wichtigen Charakterzügen geradezu geprägt. Noch 1906 antwortete von einer gegebenen 
(recht beträchtlichen) Zahl Proletariern auf die Frage nach dem Grunde ihres Unglaubens nur 
die Minderzahl mit Folgerungen aus modernen naturwissenschaftlichen Theorien, die 
Mehrzahl aber mit dem Hinweis auf die »Ungerechtigkeit« der diesseitigen Weltordnung, - 
freilich wohl wesentlich deshalb, weil sie an den innerweltlichen revolutionären Ausgleich 
glaubten.  

Die Theodizee des Leidens konnte durch Ressentiment gefärbt sein. Aber das Bedürfnis nach 
dem Ausgleich der Unzulänglichkeit des Diesseits-Schicksales nahm nicht nur nicht immer, 
sondern nicht einmal der Regel nach die Färbung des Ressentiments als maßgebenden 
Grundzug an. Der Glaube, daß es dem Ungerechten gerade deshalb gut in der diesseitigen 
Welt gehe, weil ihm die Hölle, den Frommen aber die ewige Seligkeit vorbehalten sei, und 
daß deshalb die immerhin auch von diesen gelegentlich begangenen Sünden im Diesseits 
abgebüßt werden müßten, lag gewiß dem Rache-Bedürfnis besonders nahe. Aber man kann 
sich leicht überzeugen, daß selbst diese zuweilen auftretende Vorstellungsweise durchaus 
nicht immer durch Ressentiment bedingt, und daß sie vor allem keineswegs immer das 
Produkt sozial bedrückter Schichten war. Wir werden sehen, daß es nur wenige, darunter nur 
ein voll ausgeprägtes Beispiel einer wirklich durch Ressentiment in wesentlichen Zügen 
mitbestimmten Religiosität gegeben hat. Richtig ist nur, daß allerdings das Ressentiment als 
ein Einschlag (neben anderen) in dem religiös bestimmten Rationalismus der sozial minder 
begünstigten Schichten überall Bedeutung gewinnen konnte und oft gewonnen hat. Aber auch 
das, je nach der Natur der Verheißungen der einzelnen Religion, in höchst verschiedenem, oft 
nur in verschwindendem, Grade. Gänzlich unrichtig wäre es jedenfalls, die »Askese« 
allgemein aus diesen Quellen | 



RI248  ableiten zu wollen. Das in den eigentlichen Erlösungsreligionen in aller Regel 
vorhandene Mißtrauen gegen Reichtum und Macht hatte seinen natürlichen Grund vor allem 
in der Erfahrung der Heilande, Propheten und Priester: daß die in dieser Welt begünstigten 
und »satten« Schichten das Bedürfnis nach einer Erlösung - gleichviel welchen Charakters - 
im allgemeinen nur in geringem Maße besaßen, und daher minder »fromm« im Sinne jener 
Religionen waren. Und die Entwicklung rationaler religiöser Ethik gerade auf dem Boden der 
sozial minder gewerteten Schichten hatte ebenfalls zunächst positive Wurzeln in deren innerer 
Lage. Schichten im festbegründeten Besitz sozialer Ehre und Macht pflegen ihre ständische 
Legende in der Richtung einer ihnen innewohnenden besonderen Qualität, meist einer solchen 
des Blutes, zu bilden: ihr (wirkliches oder angebliches) Sein ist das, was ihrem Würdegefühl 
die Nahrung gibt. Sozial gedrückte oder ständisch negativ (oder doch: nicht positiv) gewertete 
Schichten speisen dagegen ihr Würdegefühl am leichtesten aus dem Glauben an eine ihnen 
anvertraute besondere »Mission«: ihr Sollen oder ihre (funktionale) Leistung verbürgt oder 
konstituiert ihnen den eignen Wert, der damit in ein Jenseits ihrer selbst, in eine ihnen von 
Gott gestellte »Aufgabe«, rückt. Schon in diesem Sachverhalt als solchem lag eine Quelle der 
ideellen Macht ethischer Prophetien zuerst bei den sozial minder Begünstigten, ohne daß es 
dabei des Ressentiment als eines Hebels bedurfte. Das rationale Interesse an materiellem und 
ideellem Ausgleich an sich genügte vollkommen. Daß die Propaganda der Propheten und 
Priester daneben, absichtlich oder nicht, auch das Ressentiment der Massen in ihren Dienst 
gestellt hat, ist nicht zu bezweifeln, aber keineswegs universell zutreffend. Vor allem war 
diese wesentlich negative Macht nirgends, so viel bekannt, die Quelle jener dem Wesen nach 
metaphysischen Konzeptionen, welche einer jeden Erlösungsreligion ihre Eigenart verliehen. 
Und vor allem war die Art einer religiösen Verheißung, allgemein gesprochen, keineswegs 
notwendig oder auch nur überwiegend, lediglich Sprachrohr eines Klasseninteresses, sei es 
äußerlicher oder innerlicher Art. Von sich aus blieben die Massen, wie wir sehen werden, 
überall in der massiven Urwüchsigkeit der Magie befangen, wo nicht eine Prophetie sie, mit 
bestimmten Verheißungen, in eine religiöse Bewegung ethischen Charakters | 

RI249  hineinriß. Im übrigen aber war die Eigenart der großen religiös-ethischen Systeme 
durch weit individuellere gesellschaftliche Bedingungen als durch den bloßen Gegensatz von 
herrschenden und beherrschten Schichten bestimmt.  

Es mögen, zur Ersparnis mehrfacher Wiederholungen, hier über diese Verhältnisse noch 
einige Bemerkungen vorangeschickt werden. Die untereinander verschiedenen Heilsgüter, 
welche die Religionen verhießen und boten, sind für den empirischen Forscher keineswegs 
nur und nicht einmal vorzugsweise als »jenseitige« zu verstehen. Ganz abgesehen davon, daß 
ja durchaus nicht jede Religion, auch nicht jede Weltreligion, ein Jenseits als Stätte 
bestimmter Verheißungen überhaupt kannte. Mit der nur teilweisen Ausnahme des 
Christentums und weniger anderer spezifisch asketischer Bekenntnisse waren vielmehr die 
Heilsgüter aller, der urwüchsigen wie der kultivierten, prophetischen oder nicht 
prophetischen, Religionen zunächst ganz massiv diesseitige: Gesundheit, langes Leben, 
Reichtum waren Verheißungen der chinesischen, vedischen, zarathustrischen, altjüdischen, 
islamischen ganz in gleicher Art wie der phönikischen, ägyptischen, babylonischen und 
altgermanischen Religion und wie die Verheißungen für die frommen Laien des Hinduismus 
und Buddhismus. Nur der religiöse Virtuose: Asket, Mönch, Sufi, Derwisch erstrebte ein, an 
jenen massivsten Diesseitsgütern gemessen, »außerweltliches« Heilsgut. Auch dieses 
außerweltliche Heilsgut war nun aber keineswegs ein nur jenseitiges. Auch da nicht, wo es 
sich selbst als solches verstand. Vielmehr war, psychologisch betrachtet, gerade der 
gegenwärtige, diesseitige, Habitus dasjenige, worum es den Heilsuchenden primär zu tun war. 
Die puritanische certitudo salutis: der unverlierbare Gnadenstand in dem Gefühl der 
»Bewährung« war das psychologisch allein Greifbare an den Heilsgütern dieser asketischen 
Religiosität. Das akosmistische Liebesgefühl des seines Eingangs in Nirwana sicheren 



buddhistischen Mönches, das Bhakti (gottinnige Liebesglut) oder die apathische Ekstase der 
hinduistischen Frommen, die orgiatische Ekstase bei der Radjenie des Chlüsten und beim 
tanzenden Derwisch, die Gottbesessenheit und der Gottbesitz, die Marien- und 
Heilandsminne, der jesuitische Herz-Jesu-Kult, die quietistische Andacht, die pietistische 
Zärtlichkeit für das Jesulein und dessen »Wundbrühe«, die sexuellen und halbsexuellen 
Orgien bei der Krischnaminne, die raffinierten Kultdiners | 

RI250  der Vallabhacharis, die gnostischen onanistischen Kulthandlungen, die verschiedenen 
Formen der unio mystica und des kontemplativen Untergehens im All-einen: - alle diese 
Zustände wurden ja doch unzweifelhaft zunächst einmal um dessen willen gesucht, was sie 
selbst an Gefühlswert dem Gläubigen unmittelbar boten. Sie standen in dieser Hinsicht 
durchaus dem dionysischen oder im Somakult erzeugten religiösen Alkoholrausch, den 
totemistischen Fleischorgien, den kannibalistischen Mahlzeiten, dem alten religiös geweihten 
Haschisch-, Opium- und Nikotingebrauch und überhaupt allen Arten magischen Rausches 
gleich. Um der psychischen Außeralltäglichkeit und des dadurch bedingten Eigenwertes der 
betreffenden Zuständlichkeit halber galten sie als spezifisch geweiht und göttlich. Und wenn 
auch erst die rationalisierten Religionen in jene spezifisch-religiösen Handlungen neben der 
unmittelbaren Aneignung des Heilsgutes eine metaphysische Bedeutung hineinlegten und so 
die Orgie zum »Sakrament« sublimierten, so fehlte doch schon der primitivsten Orgie eine 
Sinndeutung keineswegs gänzlich. Nur war sie rein magisch-animistischen Charakters und 
enthielt nicht oder nur in leisen Ansätzen die allem religiösen Rationalismus eigene 
Einbeziehung in eine universelle kosmische Heilspragmatik. Jedoch blieb es, auch nachdem 
dies geschehen, natürlich dabei, daß das Heilsgut für den Frommen zunächst und vor allem 
psychologischen Gegenwartscharakter hatte. Das heißt: daß es vor allem in jenem Zustand, 
dem Gefühlshabitus rein als solchem, bestand, welchen der spezifisch religiöse (oder 
magische) Akt oder die methodische Askese oder Kontemplation unmittelbar hervorrief.  

Dieser Zustand konnte seinem Sinn nach ebenso, wie er es äußerlich war, ein 
außeralltäglicher Habitus nur vorübergehenden Charakters sein. So ursprünglich naturgemäß 
durchweg. Es gibt keinerlei Scheidung von »religiösen« und »profanen« Zuständlichkeiten 
anders als durch die Außeralltäglichkeit der ersteren. Aber: ein durch religiöse Mittel 
erreichter Sonderzustand konnte auch als ein in seinen Folgen bleibender, als ein den ganzen 
Menschen und sein Schicksal erfassender »Heilszustand« erstrebt werden. Der Übergang war 
flüssig. Von den beiden höchsten Konzeptionen der sublimierten religiösen Heilslehre: 
»Wiedergeburt« und »Erlösung«, war die Wiedergeburt uraltes magisches Gut. Sie bedeutete 
die Erwerbung einer neuen Seele durch den orgiastischen Akt oder | 

RI251  durch planvolle Askese. Man erwarb sie vorübergehend in der Ekstase, aber sie konnte 
auch als dauernder Habitus gesucht und durch die Mittel der magischen Askese erreicht 
werden. Eine neue Seele mußte der Jüngling haben, der als ein Held in die Gemeinschaft der 
Krieger treten oder als Mitglied der Kultgemeinschaft an deren magischen Tänzen oder 
Orgien teilnehmen oder im Kultmahl mit Göttern Gemeinschaft haben wollte. Uralt sind 
daher die Helden- und Magier-Askese, die Jünglingsweihe und die sakramentalen 
Wiedergeburts-Bräuche bei wichtigen Abschnitten des privaten und Gemeinschaftslebens. 
Verschieden aber waren außer den angewandten Mitteln vor allem die Zwecke dieser 
Handlungen, die Antwort auf die Frage also: »zu was« man wiedergeboren werden sollte.  

Es lassen sich die verschiedenen religiös (oder magisch) gewerteten Zuständlichkeiten, 
welche einer Religion ihr psychologisches Gepräge gaben, unter sehr verschiedenen 
Gesichtspunkten systematisieren. Ein solcher Versuch soll an dieser Stelle nicht unternommen 
werden. Hier kommt es nur darauf an, in Anknüpfung an das oben Gesagte ganz allgemein 
anzudeuten: daß die Art des in einer Religion als höchstes Gut erstrebten (diesseitigen) 
Seligkeits- oder Wiedergeburtszustandes offenbar notwendig verschieden sein mußte je nach 
dem Charakter der Schicht, welche der wichtigste Träger der betreffenden Religiosität war. 



Kriegerische Ritterklassen, Bauern, Gewerbetreibende, literarisch geschulte Intellektuelle 
hatten darin naturgemäß verschiedene Tendenzen, welche zwar für sich allein - wie sich 
zeigen wird - weit davon entfernt waren, eindeutig den psychologischen Charakter der 
Religion zu determinieren, ihn aber doch höchst nachhaltig beeinflußten. Und zwar war 
namentlich der Gegensatz der beiden ersten gegenüber den beiden letzten Schichten überaus 
wichtig. Denn von diesen letzteren waren die Intellektuellen stets, die Gewerbetreibenden 
(Kaufleute, Handwerker) wenigstens möglicherweise Träger eines im ersten Fall mehr 
theoretischen, im anderen mehr praktischen Rationalismus, der sehr verschiedenartiges 
Gepräge tragen konnte, stets aber auf die religiöse Haltung bedeutende Wirkung zu haben 
pflegte. Vor allem die Eigenart der Intellektuellenschichten war dabei von der größten 
Tragweite. So überaus gleichgültig es für die religiöse Entwicklung der Gegenwart ist, ob 
unsere modernen Intellektuellen das Bedürfnis empfinden, neben allerlei andern | 

RI252  Sensationen auch die eines »religiösen« Zustandes als »Erlebnis« zu genießen, 
gewissermaßen um ihr inneres Ameublement stilvoll mit garantiert echten alten Gerätschaften 
auszustatten: aus solcher Quelle ist noch nirgends eine religiöse Erneuerung erwachsen -, so 
überaus wichtig war die Eigenart der Intellektuellenschichten in der Vergangenheit für die 
Religionen. Ihr Werk vornehmlich war die Sublimierung des religiösen Heilsbesitzes zum 
»Erlösungs«- Glauben. Die Konzeption der Erlösungs-Idee war an sich uralt, wenn man die 
Befreiung von Not, Hunger, Dürre, Krankheit und - letztlich - Leid und Tod mit darunter 
begreift. Aber eine spezifische Bedeutung erlangte die Erlösung doch erst, wo sie Ausdruck 
eines systematisch-rationalisierten »Weltbildes« und der Stellungnahme dazu war. Denn was 
sie ihrem Sinn und ihrer psychologischen Qualität nach bedeuten wollte und konnte, hing 
dann eben von jenem Weltbild und dieser Stellungnahme ab. Interessen (materielle und 
ideelle), nicht: Ideen, beherrschen unmittelbar das Handeln der Menschen. Aber: die 
»Weltbilder«, welche durch »Ideen« geschaffen wurden, haben sehr oft als Weichensteller die 
Bahnen bestimmt, in denen die Dynamik der Interessen das Handeln fortbewegte. Nach dem 
Weltbild richtete es sich ja: »wovon« und »wozu« man »erlöst« sein wollte und - nicht zu 
vergessen: - konnte. Ob von politischer und sozialer Knechtschaft zu einem diesseitigen 
messianischen Zukunftsreich. Oder von der Befleckung durch das rituell Unreine oder von der 
Unreinheit der Einkerkerung in den Körper überhaupt zur Reinheit eines seelisch-leiblich-
schönen oder eines rein geistigen Seins. Oder von dem ewigen sinnlosen Spiel menschlicher 
Leidenschaften und Begehrungen zur stillen Ruhe des reinen Schauens des Göttlichen. Oder 
von einem radikal Bösen und von der Knechtschaft unter der Sünde zur ewigen freien Güte 
im Schoß eines väterlichen Gottes. Oder von der Verknechtung unter die astrologisch 
gedachte Determiniertheit durch die Gestirnkonstellationen zur Würde der Freiheit und 
Teilhaftigkeit am Wesen der verborgenen Gottheit. Oder von den in Leiden, Not und Tod sich 
äußernden Schranken der Endlichkeit und den drohenden Höllenstrafen zu einer ewigen 
Seligkeit in einem, irdischen oder paradiesischen, künftigen Dasein. Oder von dem Kreislauf 
der Wiedergeburten mit ihrer unerbittlichen Vergeltung von Handlungen abgelebter Zeiten 
zur ewigen Ruhe. Oder von der Sinnlosigkeit des Grübelns und Geschehens | 

RI253  zum traumlosen Schlaf. Der Möglichkeiten gab es noch weit mehr. Stets steckte 
dahinter eine Stellungnahme zu etwas, was an der realen Welt als spezifisch »sinnlos« 
empfunden wurde und also die Forderung: daß das Weltgefüge in seiner Gesamtheit ein 
irgendwie sinnvoller »Kosmos« sei oder: werden könne und solle. Dies Verlangen aber, das 
Kernprodukt des eigentlich religiösen Rationalismus, wurde durchaus von 
Intellektuellenschichten getragen. Wege und Ergebnisse dieses metaphysischen Bedürfnisses 
und auch das Maß seiner Wirksamkeit waren dabei sehr verschieden. Immerhin läßt sich 
einiges Allgemeine darüber sagen.  

Die moderne Form der zugleich theoretischen und praktischen intellektuellen und 
zweckhaften Durchrationalisierung des Weltbildes und der Lebensführung hat die allgemeine 



Folge gehabt: daß die Religion, je weiter diese besondere Art von Rationalisierung fortschritt, 
desto mehr ihrerseits in das - vom Standpunkt einer intellektuellen Formung des Weltbildes 
aus gesehen: - Irrationale geschoben wurde. Aus mehrfachen Gründen. Einerseits wollte die 
Rechnung des konsequenten Rationalismus nicht leicht glatt aufgehen. Wie in der Musik das 
pythagoreische »Komma« der restlosen tonphysikalisch orientierten Rationalisierung sich 
widersetzte und wie daher die einzelnen großen Musiksysteme aller Völker und Zeiten sich 
vor allem durch die Art und Weise unterschieden, wie sie diese unentfliehbare Irrationalität 
entweder zu überdecken und zu umgehen oder umgekehrt in den Dienst des Reichtums der 
Tonalitäten zu stellen wußten, so schien es dem theoretischen Weltbild, noch weit mehr aber 
und vor allem der praktischen Lebensrationalisierung, zu ergehen. Auch hier wurden die 
einzelnen großen Typen der rational methodischen Lebensführung vor allem durch diejenigen 
irrationalen, als schlechthin gegeben hingenommenen, Voraussetzungen charakterisiert, die 
sie in sich aufgenommen hatten. Welches diese waren, das gerade ist es nun, was in zum 
mindesten sehr starkem Maße rein historisch und sozial bestimmt wurde durch die Eigenart, 
das heißt aber hier: die äußere, sozial, und die innere, psychologisch, bedingte Interessenlage 
derjenigen Schichten, welche Träger der betreffenden Lebensmethodik in der entscheidenden 
Zeit ihrer Prägung waren.  

Die irrationalen Einschläge in die Rationalisierung des Wirklichen waren ferner die Stätten, in 
welche das schwer unterdrückbare | 

RI254  Bedürfnis des Intellektualismus nach dem Besitz überwirklicher Werte 
zurückzuziehen sich gezwungen sah, je mehr ihm die Welt von ihnen entkleidet erschien. Die 
Einheitlichkeit des primitiven Weltbildes, in welchem alles konkrete Magie war, zeigte dann 
die Tendenz zur Spaltung in ein rationales Erkennen und eine rationale Beherrschung der 
Natur einerseits, und andererseits »mystische« Erlebnisse, deren unaussagbare Inhalte als 
einziges neben dem entgotteten Mechanismus der Welt noch mögliches Jenseits: in Wahrheit 
als ein ungreifbares, hinterweltliches Reich gottinnigen, individuellen Heilsbesitzes, übrig 
bleiben. Der Einzelne kann sein Heil, wo diese Konsequenz restlos gezogen ist, nur als 
Einzelner suchen. Diese mit fortschreitendem intellektualistischem Rationalismus sich in 
irgend einer Form einstellende Erscheinung trat irgendwie überall da auf, wo Menschen die 
Rationalisierung des Weltbildes als eines von unpersönlichen Regeln beherrschten Kosmos 
unternahmen. Am stärksten aber naturgemäß in solchen Religionen und religiösen Ethiken, 
welche besonders stark durch vornehme, der rein denkenden Erfassung der Welt und ihres 
»Sinnes« hingegebene Intellektuellenschichten bestimmt wurden, wie die asiatischen, vor 
allem die indischen, Weltreligionen. Ihnen allen wurde die Kontemplation: das Eingehen in 
die tiefe selige Ruhe und Unbewegtheit der Alleinheit, welche sie bietet, das höchste und 
letzte dem Menschen zugängliche religiöse Gut, alle anderen Formen religiöser 
Zuständlichkeiten aber ein höchstens relativ wertvolles Surrogat dafür. Für die Beziehung der 
Religion zum Leben, einschließlich der Wirtschaft, hatte dies, wie wir immer wieder sehen 
werden, weittragende Folgen. Diese ergaben sich aus dem allgemeinen Charakter der in 
diesem, kontemplativen, Sinne »mystischen« Erlebnisse und aus psychologischen 
Vorbedingungen des Strebens nach ihnen.  

Ganz anders, wo die für die Entwicklung einer Religion ausschlaggebenden Schichten 
praktisch handelnd im Leben standen, ritterliche Kriegshelden oder politische Beamte oder 
wirtschaftlich erwerbende Klassen waren, oder endlich, wo die Religion von einer 
organisierten Hierokratie beherrscht wurde.  

Der aus der berufsmäßigen Befassung mit Kult und Mythos oder und in noch weit höherem 
Grade: mit Seelsorge, das heißt: Beichte und Beratung von Sündern, erwachsende 
Rationalismus der Hierokratie suchte überall die Gewährung des | 



RI255  religiösen Heilsgutes für sich zu monopolisieren, und also in die Form der nur von ihr 
rituell zu spendenden, nicht vom Einzelnen erreichbaren, »Sakramentsgnade« oder 
»Anstaltsgnade« zu bringen und entsprechend zu temperieren. Die individuelle Heilssuche 
des Einzelnen oder freier Gemeinschaften durch Kontemplation, orgiastische oder asketische 
Mittel, war ihr, vom Standpunkt ihrer Machtinteressen aus ganz naturgemäß, höchst 
verdächtig und mußte rituell reglementiert und vor allem hierokratisch kontrolliert werden. - 
Jedes politische Beamtentum andrerseits mißtraute allen Arten von individueller Heilssuche 
oder freier Gemeinschaftsbildung als Quellen der Emanzipation von der Domestikation durch 
die Staatsanstalt, mißtraute ebenso auch der konkurrierenden priesterlichen Gnadenanstalt, 
verachtete aber, vor allem, im letzten Grunde das Streben nach diesen unpraktischen Gütern 
jenseits von utilitarischen innerweltlichen Zwecken überhaupt. Religiöse Pflichten waren 
jeder Beamtenschaft letztlich einfach amtliche oder soziale Staatsbürger- und 
Standespflichten: das Ritual entsprach dem Reglement, und alle Religiosität nahm daher 
ritualistischen Charakter an, wo eine Bürokratie diesen bestimmte. - Auch eine ritterliche 
Kriegerschicht pflegte in ihren Interessen durchaus diesseitig gewendet und aller »Mystik« 
fremd zu sein. Doch fehlte ihr, wie dem Heldentum überhaupt, in aller Regel sowohl 
Bedürfnis wie Befähigung zu rationalistischer Bewältigung der Wirklichkeit: die Irrationalität 
des »Schicksals«, unter Umständen der Gedanke eines unbestimmt deterministisch gedachten 
»Verhängnisses« (der homerischen »Moira«) stand hinter und über den als leidenschaftliche, 
starke Helden gedachten Göttern und Dämonen, von welchen den menschlichen Helden 
Beistand und Feindschaft, Ruhm und Beute oder Tod zuteil wird. - Den Bauern lag, spezifisch 
naturgebunden und von den Elementargewalten abhängig, wie ihre ganze ökonomische 
Existenz war, die Magie: der zwingende Zauber gegen die über und in den Naturkräften 
waltenden Geister, oder das einfache Erkaufen göttlichen Wohlwollens, so nahe, daß nur 
gewaltige, von anderen Schichten oder von mächtigen als Zauberer durch die Macht des 
Wunders legitimierten Propheten ausgehende, Umwälzungen der Lebensorientierung sie aus 
dem Verharren in dieser überall urwüchsigen Form von Religiosität herauszureißen 
vermochten. Orgiastische und ekstatische »Besessenheits«-Zustände, durch toxische | 

RI256  Rauschmittel oder durch Tanz erzeugt, - dem Standesgefühl des Rittertums, als 
würdelos, fremd, - vertraten bei ihnen die Stelle der »Mystik« der Intellektuellen. - Endlich 
die im westeuropäischen Sinne »bürgerlichen« Schichten und was diesen anderwärts 
entsprach: Handwerker, Händler, hausindustrielle Unternehmer und ihre nur im modernen 
Okzident heimischen Derivate, waren - und das ist für uns ganz besonders wichtig - die in den 
Möglichkeiten ihrer religiösen Stellungnahme scheinbar vieldeutigste Schicht. Die 
sakramentale Anstaltsgnade der römischen Kirche in den mittelalterlichen Städten, den 
Stützen der Päpste, die mystagogische Sakramentsgnade in den antiken Städten und in Indien, 
die orgiastische und kontemplative Sufi- und Derwisch-Religiosität des vorderasiatischen 
Orients, die taoistische Magie, die buddhistische Kontemplation und die ritualistische 
Gnadenaneignung unter der Seelendirektion von Mystagogen in Asien, alle Formen der 
Heilandsliebe und des Erlöserglaubens vom Krischna- bis zum Christuskult in der ganzen 
Welt, der rationale Gesetzesritualismus und die von aller Magie entblößte Synagogenpredigt 
der Juden, die pneumatischen antiken und die asketischen mittelalterlichen Sekten, die 
Prädestinationsgnade und ethische Wiedergeburt der Puritaner und Methodisten und alle 
Arten individueller Heilssuche wurzelten sämtlich besonders stark, stärker als in allen 
anderen, gerade in diesen Schichten. Gewiß war die Religiosität auch aller anderen Schichten 
natürlich sehr weit entfernt davon, eindeutig auf denjenigen Charakter angewiesen zu sein, 
der vorstehend als ihnen besonders wahlverwandt hingestellt wurde. Aber die 
»Bürgerschicht« scheint auf den ersten Blick in dieser Hinsicht im ganzen doch noch weit 
vielseitiger bestimmbar. Und dennoch treten Wahlverwandtschaften zu bestimmten Typen der 
Religiosität gerade bei ihr hervor. Gemeinsam und durch die Natur ihrer von der 
ökonomischen Naturgebundenheit stärker losgelösten Lebensführung bedingt war ihnen ja die 



Tendenz zum praktischen Rationalismus der Lebensführung. Auf technischer oder 
ökonomischer Berechnung und Beherrschung von Natur und Menschen - mit wie primitiven 
Mitteln auch immer - ruhte ihre ganze Existenz. Die überkommene Art der Lebenstechnik 
konnte auch bei ihr im Traditionalismus erstarren, - wie es überall stets wieder geschehen ist. 
Aber immer bestand, wenn auch in sehr verschiedenem Maße, gerade | 

RI257  bei ihr die Möglichkeit, an die Tendenz zum technischen und ökonomischen 
Rationalismus anknüpfend eine ethisch rationale Lebensreglementierung erstehen zu lassen. 
Nicht überall vermochte sie sich gegen die (meist) magisch stereotypierte Tradition 
durchzusetzen. Wo ihr aber durch Prophetie ein religiöser Unterbau geschaffen wurde, da 
konnte dieser jedem der beiden öfter zu besprechenden Grundtypen des Prophetentums 
angehören: der »exemplarischen« Prophetie: - einer Prophetie, welche das zum Heil führende 
Leben, regelmäßig ein kontemplatives und apathisch-ekstatisches Leben, vorlebte, - oder der 
»Sendungs«-Prophetie, welche im Namen eines Gottes Forderungen, naturgemäß: ethischen 
und oft: aktiv asketischen Charakters, an die Welt richtete. Die letztere, zum aktiven Handeln 
innerhalb der Welt auffordernde Art fand begreiflicherweise gerade hier, und je mehr die 
bürgerlichen Schichten als solche sozial ins Gewicht fielen, je mehr sie ferner tabuistischer 
Gebundenheit und Gespaltenheit in Sippen und Kasten entrissen wurden, desto mehr einen 
spezifisch günstigen Boden. Die aktive Askese: nicht Gottesbesitz oder gottinnige 
kontemplative Hingegebenheit, wie sie den von vornehmen Intellektuellenschichten 
beeinflußten Religionen als höchstes Gut erschien, sondern: gottgewolltes Handeln mit dem 
Gefühl, Gottes »Werkzeug« zu sein, konnte hier der bevorzugte religiöse Habitus werden, wie 
er im Okzident immer wieder, gegenüber der dort ebenfalls wohlbekannten kontemplativen 
Mystik und orgiastischen oder apathischen Ekstase, das Übergewicht behielt. Nicht daß er auf 
diese Schichten beschränkt gewesen wäre. Eine solche eindeutige soziale Determiniertheit 
bestand auch hier in keiner Weise. Auch die an Adel und Bauern sich wendende 
zarathustrische und die an Krieger sich wendende islamische Prophetie hatten ganz ebenso 
wie die israelitische und altchristliche Prophetie und Predigt diesen aktiven Charakter im 
Gegensatz zu der buddhistischen, taoistischen, neupythagoreischen, gnostischen, sufistischen 
Propaganda. Aber gewisse spezifische Konsequenzen der Sendungs-Prophetie sind allerdings, 
wie wir sehen werden, gerade auf »bürgerlichem« Boden gezogen worden.  

Die Sendungs-Prophetie, bei welcher die Frommen sich nicht als Gefäß des Göttlichen, 
sondern als Werkzeug des Gottes fühlten, hatte nun eine tiefe Wahlverwandtschaft zu einer 
bestimmten Gotteskonzeption: dem überweltlichen, persönlichen, | 

RI258  zürnenden, vergebenden, liebenden, fordernden, strafenden Schöpfergott, im 
Gegensatz zu dem - keineswegs ausnahmslos, allerdings aber der Regel nach - 
unpersönlichen, weil nur kontemplativ, als Zuständlichkeit, zugänglichen höchsten Wesen der 
exemplarischen Prophetie. Die erste Konzeption beherrschte die iranische und 
vorderasiatische und die aus dieser abgeleitete okzidentale, die zweite die indische und 
chinesische Religiosität.  

Diese Unterschiede waren nichts Primitives. Im Gegenteil läßt sich erkennen, daß sie erst bei 
weitgehender Sublimierung der überall sehr ähnlichen primitiven animistischen Geister- und 
heroistischen Götter-Vorstellungen sich eingestellt haben. Sicherlich unter starker Mitwirkung 
des eben erwähnten Zusammenhangs mit den als Heilsgut gewerteten und begehrten 
religiösen Zuständlichkeiten. Diese wurden eben in der Richtung einer verschiedenen 
Gotteskonzeption interpretiert, je nachdem das kontemplative mystische Erlebnis oder die 
apathische Ekstase oder der orgiastische Gottesbesitz oder visionäre Eingebungen und 
»Aufträge« die höchstgewerteten Heilszustände waren. Von dem heute verbreiteten und, 
natürlich, auch weitgehend berechtigten Standpunkt aus: daß die Gefühlsinhalte das allein 
Primäre und die Gedanken nur ihre sekundären Ausformungen seien, könnte man nun geneigt 
sein, dieses Kausalverhältnis: Primat der »psychologischen« gegenüber den »rationalen« 



Zusammenhängen, als ausschließlich maßgebend, diese also nur als Deutung jener anzusehen. 
Indessen das wäre nach Ausweis der Tatsachen viel zu weit gegangen. Die folgenschwere 
Entwicklung zur überweltlichen oder zur immanenten Gotteskonzeption wurde durch eine 
ganze Reihe auch rein historischer Motive bestimmt, und sie hat ihrerseits auf die Art der 
Gestaltung der Heilserlebnisse höchst nachhaltig eingewirkt. Vor allem, wie wir stets erneut 
sehen werden: der überweltliche Gott. Wenn selbst Meister Eckhart gelegentlich ausdrücklich 
»Martha« über »Maria« stellte, so letztlich deshalb: weil für ihn das dem Mystiker eigene 
pantheistische Erlebnis Gottes unvollziehbar war ohne gänzliche Aufgabe aller 
entscheidenden Bestandteile des abendländischen Schöpfungs- und Gottesglaubens. Die 
rationalen Elemente einer Religion, ihre »Lehre«, - so die indische Karmanlehre, der 
calvinistische Prädestinationsglaube, die lutherische Rechtfertigung durch den Glauben, die 
katholische Sakramentslehre -, | 

RI259  haben eben auch ihre Eigengesetzlichkeiten, und die aus der Art der 
Gottesvorstellungen und des »Weltbildes« folgende rationale religiöse Heilspragmatik hat 
unter Umständen weittragende Folgen für die Gestaltung der praktischen Lebensführung 
gewonnen. - 

Wenn, wie in den bisherigen Bemerkungen vorausgesetzt wurde, die Art der erstrebten 
Heilsgüter stark beeinflußt war durch die Art der äußeren Interessenlage und der ihr 
adäquaten Lebensführung der herrschenden Schichten und also durch die soziale Schichtung 
selbst, so war umgekehrt auch die Richtung der ganzen Lebensführung, wo immer sie 
planmäßig rationalisiert wurde, auf das tiefgreifendste bestimmt durch die letzten Werte, an 
denen sich diese Rationalisierung orientierte. Dies waren, gewiß nicht immer und noch weit 
weniger ausschließlich, aber allerdings, soweit eine ethische Rationalisierung eintrat und 
soweit ihr Einfluß reichte, in aller Regel auch, und oft ganz entscheidend, religiös bedingte 
Wertungen und Stellungnahmen.  

Für die Art dieser gegenseitigen Zusammenhänge zwischen äußerer und innerer 
Interessenlage war nun Eines sehr wichtig. Die bisher aufgeführten »höchsten«, von einer 
Religion verheißenen Heilsgüter waren nicht auch die universellsten. Der Eingang in 
Nirwana, die kontemplative Vereinigung mit dem Göttlichen, die orgiastisch oder asketisch 
gewonnene Gottbesessenheit waren keineswegs jedermann zugänglich. Und auch in der 
abgeschwächten Form, in welcher die Versetzung in den religiösen Rausch- oder Traum-
Zustand Gegenstand eines universellen Volkskultes werden konnte, waren sie wenigstens 
nicht Bestandteile des Alltagslebens. Gleich am Beginn aller Religionsgeschichte steht für uns 
die wichtige Erfahrungstatsache der ungleichen religiösen Qualifikation der Menschen, wie 
sie in schroffster rationalistischer Fassung der »Gnadenpartikularismus« der 
Prädestinationslehre der Calvinisten dogmatisierte. Die höchstgewerteten religiösen 
Heilsgüter - die ekstatischen und visionären Fähigkeiten der Schamanen, Zauberer, Asketen 
und Pneumatiker aller Art - waren nicht jedem erreichbar, ihr Besitz war ein »Charisma«, 
welches zwar bei Manchen, aber nicht bei Allen geweckt werden konnte. Daraus ergab sich 
die Tendenz aller intensiven Religiosität zu einer Art von ständischer Gliederung gemäß den 
charismatischen Qualifikationsunterschieden. »Heroistische« | 

RI260  oder »Virtuosen«-Religiosität[1] stand gegen »Massen«-Religiosität, - wobei hier 
unter »Masse« natürlich keineswegs die in der weltlichen Ständeordnung sozial niedriger 
Gestellten verstanden sind, sondern die religiös »Unmusikalischen«. Die Bünde der Zauberer 
und heiligen Tänzer, der religiöse Stand der indischen Sramana, die ausdrücklich als 
besonderer »Stand« in der Gemeinde anerkannten altchristlichen »Asketen«, die paulinischen 
und erst recht die gnostischen »Pneumatiker«, die pietistische »ecclesiola«, alle eigentlichen 
»Sekten«, das heißt soziologisch: Verbände, welche nur die religiös Qualifizierten in sich 
aufnahmen, endlich alle Mönchsgemeinschaften der ganzen Erde waren in diesem Sinne 
ständische Träger einer Virtuosen-Religiosität. Jede Virtuosen-Religiosität wird nun in ihrer 



eigengesetzlichen Entfaltung grundsätzlich bekämpft von jeder hierokratischen Amtsgewalt 
einer »Kirche«, das heißt einer anstaltsmäßig mit Beamten organisierten gnadenspendenden 
Gemeinschaft. Denn als die Trägerin der Anstaltsgnade strebt diese die Massenreligiosität zu 
organisieren und ihre eigenen amtlich monopolisierten und vermittelten Heilsgüter an Stelle 
der religiös-ständischen Eigen-Qualifikation der religiösen Virtuosen zu setzen. Sie muß ihrer 
Natur, d.h. der Interessenlage ihrer Amtsträger nach, in diesem Sinne der allgemeinen 
Zugänglichkeit der Heilsgüter »demokratisch« sein: d.h. Anhängerin des 
Gnadenuniversalismus und der ethischen Zulänglichkeit aller derer, die sich ihrer 
Anstaltsgewalt einordnen. Der Vorgang bildet soziologisch eine volle Parallele zu dem auf 
politischem Gebiet sich vollziehenden Kampf der Bürokratie gegen die politischen 
Eigenrechte der ständischen Aristokratie. Auch jede voll entwickelte politische Bürokratie ist 
ebenso notwendig und in einem ganz ähnlichen Sinne »demokratisch« im Sinne der 
Nivellierung und der ständischen, von ihr als Machtkonkurrenten bekämpften, Privilegien 
orientiert wie die Hierokratie. Die mannigfachsten Kompromisse entstanden als Resultat 
dieses nicht immer offiziellen, stets aber latent vorhandenen Kampfes (der Ulema- gegen die 
Derwisch-Religiosität, der altchristlichen Bischöfe gegen die Pneumatiker und | 

RI261  heroistischen Sektierer und gegen die Schlüsselgewalt des asketischen Charisma, des 
lutherischen Predigeramts und der anglikanischen Priesterkirche gegen die Askese überhaupt, 
der russischen Staatskirche gegen die Sekten, der konfuzianischen amtlichen Kultversorgung 
gegen die buddhistische, taoistische und sektiererische Heilssuche aller Art). Wie nun 
diejenigen Konzessionen an die Möglichkeiten der Alltagsreligiosität aussahen, zu denen sich 
die Anforderungen des Virtuosentums genötigt fanden, um sich, ideell und materiell, die 
Massenkundschaft zu erwerben und zu erhalten, - dies wurde naturgemäß in erster Linie 
entscheidend für die Art der religiösen Beeinflussung des Alltags. Ließ sie die Massen in der 
magischen Tradition stecken, - wie in fast allen orientalischen Religionen, - so war ihr Einfluß 
unendlich viel geringer als wenn sie, mit noch so vielen Abstrichen von ihren idealen 
Forderungen, doch eine ethische Rationalisierung des Alltages vornahm und allgemein, auch 
oder gerade nur für die Massen, durchführte. Neben jenem Verhältnis von Virtuosen- und 
Massenreligiosität nun, welches sich schließlich als Ergebnis dieses Kampfes einstellte, war 
aber eben deshalb auch die Eigenart der konkreten Virtuosenreligiosität selbst von 
einschneidender Bedeutung für die Entwicklung der Lebensführung auch der »Massen« und 
damit auch für die Wirtschaftsethik der betreffenden Religion. Denn nicht nur war sie die 
eigentlich »exemplarische« praktische Religiosität, sondern, je nach der Lebensführung, die 
sie den Virtuosen vorschrieb, waren die Möglichkeiten, überhaupt eine rationale Alltagsethik 
zu schaffen, sehr verschieden große.  

Das Verhältnis der Virtuosen-Religiosität zum Alltag, der Stätte der Wirtschaft, war 
insbesondere je nach der Eigenart des von ihr erstrebten Heilsgutes sehr verschieden.  

Wo die Heilsgüter und Erlösungsmittel der Virtuosen-Religiosität kontemplativen oder 
orgiastisch-ekstatischen Charakter trugen, führte von ihr keine Brücke zum praktischen 
Alltagshandeln innerhalb der Welt. Nicht nur war dann die Wirtschaft, wie alles Handeln in 
der Welt, etwas religiös Minderwertiges. Sondern es ließen sich auch indirekt keinerlei 
psychologische Motive dafür aus dem als höchstes Gut geschätzten Habitus entnehmen. 
Vielmehr war die kontemplative und die ekstatische Religiosität im innersten Wesen 
spezifisch wirtschaftsfeindlich. | 

RI262  Das mystische, orgiastische, ekstatische Erleben ist ja das spezifisch Außeralltägliche, 
vom Alltag und von allem rationalen Zweckhandeln Abführende, eben deshalb als »heilig« 
Geachtete. Eine tiefe Kluft schied daher bei derart orientierten Religionen die Lebensführung 
der »Laien« von jener der Virtuosen-Gemeinschaft. Die Herrschaft des religiösen 
Virtuosenstandes innerhalb der religiösen Gemeinschaft glitt dann gern in die Bahnen einer 
magischen Anthropolatrie: der Virtuose wurde als Heiliger direkt angebetet, oder es wurden 



doch sein Segen und seine magischen Kräfte von den Laien als Mittel zur Förderung 
weltlichen oder religiösen Heils erkauft. Wie der Bauer für den Grundherrn, so war der Laie 
für den buddhistischen und jainistischen bhikkschu letztlich doch lediglich die Tributquelle, 
welche ihm ermöglichte, ohne eigene, stets heilsgefährdende, weltliche Arbeit ganz dem Heil 
zu leben. Auch die Lebensführung der Laien selbst mochte dabei trotzdem eine gewisse 
ethische Reglementierung erfahren. Denn der Virtuose war der gegebene Seelsorger: 
Beichtvater und Directeur de l’âme, des Laien, also von oft mächtigem Einfluß. Aber er 
beeinflußte ihn, den religiös »Unmusikalischen«, entweder gar nicht oder nur in 
zeremonialen, rituellen und konventionellen Einzelheiten im Sinne seiner (des Virtuosen) 
religiöser Lebensführung. Denn immer blieb doch das Wirken innerhalb der Welt im Prinzip 
religiös unbedeutsam, lag gegenüber dem Streben nach dem religiösen Ziel in der gerade 
entgegengesetzten Richtung. Das Charisma des reinen »Mystikers« vollends diente nur ihm 
selbst, nicht, wie das des genuinen Magiers, Andern. - Ganz anders da, wo das Virtuosentum 
der religiös Qualifizierten sich zu einer asketischen, die Formung des Lebens in der Welt nach 
dem Willen eines Gottes erstrebenden Sekte zusammenschloß. Damit dies im eigentlichsten 
Sinne geschehen konnte, war freilich zweierlei nötig. Einmal durfte das höchste Heilsgut 
nicht kontemplativen Charakters sein, also nicht in einer Vereinigung mit einem im Gegensatz 
zur Welt ewig währenden überweltlichen Sein oder in einer orgiastisch oder apathisch-
ekstatisch zu erfassenden unio mystica bestehen. Denn diese liegt stets abseits des 
Alltagswirkens und jenseits der realen Welt, führt von ihr ab. Und ferner mußte die 
Religiosität den rein magischen oder sakramentalen Charakter der Gnadenmittel möglichst 
abgestreift haben. Denn auch diese entwerten stets | 

RI263  das Handeln in der Welt als religiös höchstens relativ bedeutsam und knüpfen die 
Entscheidung über das Heil an den Erfolg nicht alltags-rationaler Vorgänge. Voll erreicht 
wurde beides: Entzauberung der Welt und Verlegung des Weges zum Heil von der 
kontemplativen »Weltflucht« hinweg in die aktiv asketische »Weltbearbeitung«, - wenn man 
von einigen kleinen rationalistischen Sekten, wie sie sich in aller Welt fanden, absieht, - nur 
in den großen Kirchen- und Sektenbildungen des asketischen Protestantismus im Okzident. 
Dabei haben ganz bestimmte, rein historisch bedingte Schicksale der okzidentalen Religiosität 
zusammengewirkt. Teils der Einfluß ihrer sozialen Umwelt, vor allen Dingen: der für ihre 
Entwicklung entscheidenden Schicht. Teils aber und ebenso stark ihr genuiner Charakter: der 
überweltliche Gott und die historisch erstmalig durch die israelitische Prophetie und 
Thoralehre bestimmte Besonderheit der Heilsmittel und Heilswege. Dies ist teils in den 
Ausführungen der vorhergehenden Aufsätze dargelegt worden, teils später noch näher 
darzulegen. Wo der religiöse Virtuose als »Werkzeug« eines Gottes in die Welt gestellt und 
dabei von allen magischen Heilsmitteln abgeschnitten war, mit der Forderung, sich durch die 
ethische Qualität seines Handelns in ihren Ordnungen, und nur dadurch, als zum Heil berufen 
vor Gott - und das hieß der Sache nach: vor sich selbst - zu »bewähren«, da mochte die 
»Welt« als solche religiös noch so sehr: als kreatürlich und Gefäß der Sünde, entwertet und 
abgelehnt werden: sie wurde dadurch psychologisch nur um so mehr als Schauplatz des 
gottgewollten Wirkens im weltlichen »Beruf« bejaht. Denn dies innerweltliche Asketentum 
war zwar weltablehnend in dem Sinne, daß es die Güter der Würde und Schönheit, des 
schönen Rausches und Traumes, der rein weltlichen Macht und des rein weltlichen 
Heldenstolzes verachtete und verfehmte als Konkurrenten des Gottesreiches. Aber sie war 
eben deshalb nicht weltflüchtig wie die Kontemplation, sondern wollte nach Gottes Gebot die 
Welt ethisch rationalisieren und blieb daher in einem spezifisch penetranteren Sinne 
weltzugewendet als die naive »Weltbejahung« des ungebrochenen Menschentums etwa in der 
Antike und im Laien-Katholizismus. Gerade im Alltag bewährte sich die Gnade und 
Erwähltheit des religiös Qualifizierten. Freilich nicht im Alltag, wie er war, sondern in dem 
im Dienste Gottes methodisch rationalisierten Alltagshandeln. Das rational zum Beruf 
gesteigerte Alltagshandeln | 



RI264  wurde Bewährung des Heils. Die Sekten der religiösen Virtuosen bildeten im Okzident 
die Fermente für die methodische Rationalisierung der Lebensführung einschließlich auch des 
Wirtschaftshandelns, nicht aber, wie die Gemeinschaften der kontemplativen oder 
orgiastischen oder apathischen Ekstatiker Asiens, Ventile für die Sehnsucht hinweg aus der 
Sinnlosigkeit des innerweltlichen Wirkens.  

Zwischen diesen äußersten Gegenpolen bewegten sich nun die mannigfachsten Übergänge 
und Kombinationen. Denn die Religionen so wenig wie die Menschen waren ausgeklügelte 
Bücher. Sie waren historische, nicht logisch oder auch nur psychologisch widerspruchslos 
konstruierte, Gebilde. Sie ertrugen sehr oft in sich Motivenreihen, die, jede für sich 
konsequent verfolgt, den andern hätte in den Weg treten, oft ihnen schnurstracks 
zuwiderlaufen müssen. Die »Konsequenz« war hier die Ausnahme, und nicht die Regel. Die 
Heilswege und Heilsgüter waren aber auch in sich regelmäßig psychologisch nicht eindeutig. 
Auch der altchristliche Mönch und auch der Quäker hatten einen sehr starken kontemplativen 
Einschlag in ihrer Gottsuche: - aber der Gesamtinhalt ihrer Religiosität, vor allem der 
überweltliche Schöpfergott und die Art der Versicherung der Gnadengewißheit, wies sie 
immer wieder auf den Weg des Handelns. Und andrerseits: auch der buddhistische Mönch 
handelte: - nur wurde dies Handeln jeder konsequenten innerweltlichen Rationalisierung 
entzogen durch die letzte Orientierung des Heilsstrebens an der Flucht aus dem »Rad« der 
Wiedergeburten. Die Sektierer und andere Bruderschaften des okzidentalen Mittelalters: 
Träger der religiösen Durchdringung des Alltagslebens, fanden ihr Gegenbild in den eher 
noch universeller entwickelten Bruderschaften des Islam; auch die dafür typische Schicht: 
Kleinbürger und namentlich Handwerker, war beiderseits die gleiche, - aber der Geist der 
beiderseitigen Religiosität war sehr verschieden. Äußerlich betrachtet, erscheinen zahlreiche 
hinduistische religiöse Gemeinschaften als »Sekten« ebensogut wie die des Okzidents, - aber 
das Heilsgut und die Art der Heilsvermittlung lagen nach radikal entgegengesetzter Richtung. 
- Die Beispiele sollen hier nicht weiter gehäuft werden, da wir ja die wichtigsten der großen 
Religionen individuell betrachten wollen. Diese sind untereinander weder in dieser noch in 
anderer Hinsicht einfach in eine Kette von Typen, deren jeder gegenüber dem andern eine 
neue »Stufe« bedeutet, | 

RI265  einzugliedern. Sondern sie sind sämtlich historische Individuen höchst komplexer Art 
und erschöpfen, alle zusammen genommen, nur einen Bruchteil derjenigen möglichen 
Kombinationen, welche aus den sehr zahlreichen einzelnen dabei in Betracht kommenden 
Faktoren denkbarerweise gebildet werden könnten.  

Es handelt sich beiden nachfolgenden Darlegungen also in keiner Art um eine systematische 
»Typologie« der Religionen. Andererseits freilich auch nicht um eine rein historische Arbeit. 
Sondern »typologisch« ist die nachstehende Darstellung in dem Sinne, daß sie das für den 
Zusammenhang mit den großen Gegensätzen der Wirtschaftsgesinnung in typischer Art 
Wichtige an den historischen Realitäten der religiösen Ethiken betrachtet, und Anderes 
vernachlässigt. Nirgends beansprucht sie also ein voll abgerundetes Bild der dargestellten 
Religionen zu bieten. Sie muß diejenigen Züge, welche der einzelnen Religion im Gegensatz 
zu anderen eigen und zugleich für unsere Zusammenhänge wichtig sind, sehr stark 
herausheben. Eine von jenen besonderen Wichtigkeitsakzenten absehende Darstellung müßte 
diese gegenüber dem hier gezeichneten Bild oft mildern, fast immer aber noch andere 
hinzufügen und gelegentlich auch wohl nachdrücklicher, als es hier möglich wäre, zum 
Ausdruck bringen, daß - natürlich - alle qualitativen Gegensätze in der Realität letztlich sich 
irgendwie als rein quantitative Unterschiede der Mischungsverhältnisse von Einzelfaktoren 
auffassen lassen. Für uns hier wäre es aber höchst unfruchtbar, diese Selbstverständlichkeit 
immer neu betonen zu wollen.  

Auch die für die Wirtschaftsethik wichtigen Züge der Religionen aber sollen uns hier 
wesentlich unter einem bestimmten Gesichtspunkt interessieren: in der Art ihrer Beziehung 



zum ökonomischen Rationalismus, und zwar - da auch dies noch nicht eindeutig ist - zum 
ökonomischen Rationalismus von demjenigen Typus, der den Okzident als eine 
Teilerscheinung der dort heimisch gewordenen Art der bürgerlichen Lebensrationalisierung 
seit dem 16. und 17. Jahrhundert zu beherrschen begann. Denn es ist hier vorweg noch einmal 
daran zu erinnern: daß »Rationalismus« etwas sehr Verschiedenes bedeuten kann. So schon: 
je nachdem dabei entweder an jene Art von Rationalisierung gedacht wird, wie sie etwa der 
denkende Systematiker mit dem Weltbild vornimmt: zunehmende | 

RI266  theoretische Beherrschung der Realität durch zunehmend präzise abstrakte Begriffe, - 
oder vielmehr an die Rationalisierung im Sinne der methodischen Erreichung eines 
bestimmten gegebenen praktischen Zieles durch immer präzisere Berechnung der adäquaten 
Mittel. Beides sind sehr verschiedene Dinge trotz der letztlich untrennbaren 
Zusammengehörigkeit. Selbst innerhalb der denkenden Erfassung des Wirklichen scheiden 
sich ähnliche Typen: man hat die Unterschiede der englischen gegenüber der kontinentalen 
Physik auf sie zurückzuführen versucht. Jene Rationalisierung der Lebensführung aber, mit 
der wir es hier zu tun haben, kann ungemein verschiedene Formen annehmen. Der 
Konfuzianismus ist im Sinne des Fehlens jeder Metaphysik und fast aller Reste religiöser 
Verankerung: - so weitgehend, daß er an der äußersten Grenze dessen steht, was man 
überhaupt allenfalls noch eine »religiöse« Ethik nennen kann, - so rationalistisch und 
zugleich, im Sinne des Fehlens und der Verwerfung aller nicht utilitarischen Maßstäbe, so 
nüchtern, wie kein anderes der ethischen Systeme außer etwa demjenigen J. Benthams. Aber 
er ist von diesem und von allen okzidentalen Typen des praktischen Rationalismus ganz 
außerordentlich verschieden trotz fortwährender wirklicher und scheinbarer Analogien. 
»Rational« im Sinn des Glaubens an einen geltenden »Kanon« war das höchste Kunstideal der 
Renaissance, rationalistisch im Sinn der Ablehnung traditionaler Bindungen und des Glaubens 
an die Macht der naturalis ratio auch ihre Lebensbetrachtung trotz der Einschläge 
platonisierender Mystik. »Rational« in einem wieder ganz anderen Sinn: dem der 
»Planmäßigkeit«, war aber auch die Methode der Abtötungs- oder der magischen Askese oder 
Kontemplation in deren konsequentesten Formen, etwa im Yoga oder in den 
spätbuddhistischen Manipulationen mit Gebetsmaschinen. »Rational« teils im gleichen Sinn: 
der formalen Methodik, teils aber im Sinn der Unterscheidung von normativ »Geltendem« 
und empirisch Gegebenem, waren überhaupt alle Arten von praktischer Ethik, die 
systematisch und eindeutig an festen Heilszielen orientiert wurden. Diese, letztgenannte, Art 
von Rationalisierungsprozessen nun interessiert uns im folgenden. Der Versuch, ihre 
Kasuistik hier vorwegzunehmen, hätte keinen Sinn, da ja gerade diese Darstellung selbst 
einen Beitrag zu ihr liefern möchte.  

RI267    Um dies zu können, muß sie sich aber eine Freiheit herausnehmen: 
»unhistorisch« in dem Sinne zu sein, daß die Ethik der einzelnen Religionen systematisch 
wesentlich einheitlicher dargestellt wird, als sie es im Fluß der Entwicklung jemals war. Es 
müssen hier eine Fülle von Gegensätzen, die innerhalb der einzelnen Religionen lebten, von 
Entwicklungsansätzen und Zweigentwicklungen beiseite gelassen und also die für uns 
wichtigen Züge oft in einer größeren logischen Geschlossenheit und Entwicklungslosigkeit 
vorgeführt werden, als sie in der Realität sich vorfanden. Diese Vereinfachung würde 
historisch »Falsches« dann ergeben, wenn sie willkürlich vorgenommen würde. Das aber ist, 
wenigstens der Absicht nach, nicht der Fall. Es sind vielmehr stets diejenigen Züge im 
Gesamtbilde einer Religion unterstrichen, welche für die Gestaltung der praktischen 
Lebensführung in ihren Unterschieden gegen andere Religionen die entscheidenden waren[2].  

Schließlich, ehe zur Sache gekommen wird, noch einige Vorbemerkungen zur Erklärung 
häufig wiederkehrender terminologischer Besonderheiten der Darstellung[3].  

Die religiösen Vergesellschaftungen und Gemeinschaften gehören bei voller Entwicklung 
zum Typus der Herrschaftsverbände: sie stellen »hierokratische« Verbände, d.h. solche dar, 



bei welchen die Herrschaftsgewalt durch das Monopol der Spendung oder Versagung von 
Heilsgütern gestützt wird. Alle Herrschaftsgewalten, profane wie religiöse, politische wie 
unpolitische, lassen sich als Abwandlungen von oder Annäherungen an einige reine Typen 
ansehen, welche gebildet werden durch die Frage: welche Legitimitätsgrundlage die 
Herrschaft für sich in Anspruch nimmt. Unsere heutigen Verbände, vor allem die politischen, 
haben den Typus »legaler« Herrschaften. Das heißt: die Legitimität zu befehlen ruht für den 
Inhaber der Befehlsgewalt auf rational gesatzter, paktierter oder oktroyierter, Regel, und die 
Legitimation zur Satzung dieser Regeln wiederum auf | 

RI268  rational gesatzter oder interpretierter »Verfassung«. Im Namen nicht einer 
persönlichen Autorität, sondern im Namen der unpersönlichen Norm wird befohlen und der 
Erlaß des Befehls selbst ist auch seinerseits Gehorsam gegenüber einer Norm, nicht freie 
Willkür oder Gnade oder Privileg. Der »Beamte« ist der Träger der Befehlsgewalt, und 
niemals übt er sie zu eigenem Recht aus, sondern stets trägt er sie zu Lehen von der 
unpersönlichen »Anstalt«, dem durch gesatzte Regeln normativ beherrschten spezifischen 
Zusammenleben bestimmter oder unbestimmter, aber nach regelhaften Merkmalen 
angebbaren Menschen. Die »Kompetenz«, ein sachlich abgegrenzter Bereich von möglichen 
Befehlsobjekten, umgrenzt den Bereich seiner legitimen Gewalt. Eine Hierarchie von 
»Vorgesetzten«, die er im »Instanzenzuge« beschwerdeführend anrufen kann, steht dem 
»Bürger« oder »Mitglied« des Verbandes gegenüber. So auch im heutigen hierokratischen 
Verband: der Kirche. Der Pfarrer oder Priester hat seine bestimmt abgegrenzte »Kompetenz«: 
die durch Regeln festgelegt ist. Auch für das höchste Kirchenhaupt gilt das: die heutige 
»Infallibilität« ist ein Kompetenzbegriff: dem inneren Sinn nach verschieden von dem, was 
ihr voranging (noch zur Zeit Innocenz’ III.). Die Scheidung von »Amtssphäre« (bei der 
Infallibilität: dem Definieren »ex cathedra«) und »Privatsphäre« ist ganz ebenso durchgeführt 
wie beim politischen (oder sonstigen) Beamten. Die rechtliche »Trennung« des Beamten von 
den Verwaltungsmitteln (in Natur- oder Geldform) ist in der Sphäre der politischen und 
hierokratischen Verbände genau so durchgeführt wie die »Trennung« des Arbeiters von den 
Produktionsmitteln in der kapitalistischen Wirtschaft: sie ist deren völlige Parallele.  

Dies alles aber ist, soviel Ansätze dazu sich schon in der frühesten Vergangenheit finden, in 
seiner Vollentwicklung spezifisch modern. Die Vergangenheit kannte andere Grundlagen der 
legitimen Herrschaft, die übrigens auf Schritt und Tritt in ihren Rudimenten auch in die 
Gegenwart hineinreichen. Wir wollen sie wenigstens terminologisch kurz umschreiben.  

1. Es soll bei den nachfolgenden Erörterungen unter dem Ausdruck: »Charisma« eine (ganz 
einerlei: ob wirkliche oder angebliche oder vermeintliche) außeralltägliche Qualität eines 
Menschen verstanden werden. Unter »charismatischer Autorität« also eine (sei es mehr 
äußerliche oder mehr | 

RI269  innerliche) Herrschaft über Menschen, welcher sich die Beherrschten kraft des 
Glaubens an diese Qualität dieser bestimmten Person fügen. Der magische Zauberer, der 
Prophet, der Führer auf Jagd- und Beutezügen, der Kriegshäuptling, der sog. »cäsaristische« 
Herrscher, unter Umständen das persönliche Parteihaupt, sind gegenüber seinen Jüngern, 
seiner Gefolgschaft, der von ihm geworbenen Truppe, der Partei usw. solche Herrschertypen. 
Die Legitimität ihrer Herrschaft beruht auf dem Glauben und der Hingabe an das 
Außergewöhnliche, über normale Menschenqualitäten Hinausgehende und deshalb 
(ursprünglich: als übernatürlich) Gewertete. Also: auf magischem oder auf Offenbarungs- und 
Heldenglauben, dessen Quelle »Bewährung« der charismatischen Qualität durch Wunder, 
durch Siege und andere Erfolge: durch Wohlergehen der Beherrschten, ist, und der deshalb 
nebst der in Anspruch genommenen Autorität schwindet oder doch zu schwinden droht, 
sobald die Bewährung ausbleibt und der charismatisch Qualifizierte sich von seiner 
magischen Kraft oder von seinem Gott verlassen zeigt. Die Herrschaft wird nicht nach 
generellen Normen, weder traditionellen, noch rationalen, sondern - im Prinzip - nach 



konkreten Offenbarungen und Eingebungen gehandhabt und ist in diesem Sinne »irrational«. 
Sie ist »revolutionär« im Sinne der Ungebundenheit an alles Bestehende: »es steht 
geschrieben - ich aber sage euch...!«  

2. Es soll im nachfolgenden: »Traditionalismus« die seelische Eingestelltheit auf und der 
Glaube an das alltäglich Gewohnte als unverbrüchliche Norm für das Handeln heißen, und 
daher ein Herrschaftsverhältnis, welches auf dieser Unterlage, also: auf der Pietät gegen das 
(wirklich oder angeblich oder vermeintlich) immer Gewesene ruht, als »traditionalistische 
Autorität« bezeichnet werden. Die weitaus wichtigste Art der auf traditionalistischer Autorität 
beruhenden, ihre Legitimität auf Tradition stützenden Herrschaft ist der Patriarchalismus: die 
Herrschaft des Hausvaters, Ehemannes, Hausältesten, Sippenältesten über die Haus- und 
Sippengenossen, des Herren und Patrons über die Leibeigenen, Hörigen, Freigelassenen, des 
Herren über Hausdiener, Hausbeamte, des Fürsten über Haus- und Hofbeamte, Ministerialen, 
Klienten, Vasallen, des Patrimonialherren und des Fürsten (»Landesvaters«) über die 
»Untertanen«. Es ist der patriarchalen (und der als Spielart | 

RI270  ihr zugehörigen patrimonialen) Herrschaft eigentümlich: daß sie neben einem System 
unverbrüchlicher, weil als absolut heilig geltender, Normen, deren Verletzung magische oder 
religiöse Übel im Gefolge hat, ein Reich frei schaltender Willkür und Gnade des Herrn kennt, 
welche im Prinzip nur nach »persönlichen«, nicht nach »sachlichen« Beziehungen wertet und 
in diesem Sinne »irrational« ist.  

3. Die charismatische Herrschaft, die auf dem Glauben an die Heiligkeit oder den Wert von 
Außeralltäglichem ruht, und die traditionalistische (patriarchale) Herrschaft, die auf den 
Glauben an die Heiligkeit des Alltäglichen sich stützt, teilten in früher Vergangenheit die 
wichtigsten Arten aller Herrschaftsbeziehungen unter sich auf. »Neues« Recht konnte in den 
Kreis des kraft Tradition Geltenden nur durch Charismaträger: Orakel von Propheten oder 
Verfügungen von charismatischen Kriegsfürsten, eingefügt werden. Offenbarung und 
Schwert, die beiden außeralltäglichen Mächte, waren auch die beiden typischen Neuerer. 
Aber beide verfielen, sobald sie ihr Werk verrichtet hatten, in typische Art der 
Veralltäglichung. Mit dem Tode des Propheten oder Kriegsfürsten entstand die 
Nachfolgerfrage. Mochte sie durch Kürung (ursprünglich nicht eine »Wahl«, sondern eine 
Auslese nach Charisma) oder durch sakramentale Versachlichung des Charisma 
(Nachfolgerdesignation durch Weihe: hierokratische oder apostolische »Sukzession«) oder 
durch den Glauben an die charismatische Qualifikation der Sippe (Erbcharisma: Erbkönigtum 
und Erbhierokratie) gelöst werden: stets begann damit in irgendeiner Art die Herrschaft von 
Regeln. Nicht mehr kraft rein persönlicher, sondern kraft erworbener oder ererbter Qualitäten 
oder kraft Legitimation durch einen Kürungsakt herrschte der Fürst oder Hierokrat. Der 
Prozeß der Veralltäglichung und das hieß: Traditionalisierung, hatte eingesetzt. Und, was 
vielleicht noch wichtiger war: mit dauernder Organisation der Herrschaft veralltäglichte sich 
der Menschenstab, auf den sich der charismatische Herrscher stützte: seine Jünger, Apostel, 
Gefolgen, - zu Priestern, Lehenvasallen, vor allem: Beamten. Aus der ursprünglich spezifisch 
wirtschaftsfremd: von Geschenken, Almosen, Kriegsbeute, kommunistisch lebenden 
charismatischen Gemeinschaft wurde eine durch Landnutzung, Sporteln, Deputate, Gehälter: 
durch Pfründen also, unterhaltene Schicht von Hilfspersonen des Herren, | 

RI271  die ihre legitime Gewalt nunmehr - in sehr verschiedenen Stadien der Appropriation - 
von Belehnung, Verleihung, Anstellung herleiteten. In aller Regel bedeutete das eine 
Patrimonialisierung der Herrengewalten, wie sie auch aus dem reinen Patriarchalismus sich 
durch Zerfall der straffen Gewalt des Herren entwickeln konnte. Der mit dem Amt beliehene 
Pfründner oder Lehensmann hat kraft der Beleihung in aller Regel ein eigenes Recht daran. Er 
ist im Besitz der Verwaltungsmittel, ähnlich wie der Handwerker in dem der ökonomischen 
Produktionsmittel. Er hat aus seinen Sporteln oder sonstigen Einnahmen die Kosten der 
Verwaltung zu tragen, oder er führt von den beigetriebenen Leistungen der Untertanen nur 



einen Teil an den Herren ab, der Rest verbleibt ihm. Er kann - im Grenzfall - sein Amt 
vererben und veräußern wie anderen Besitz. Wir wollen von ständischem Patrimonialismus 
sprechen, wo die Entwicklung, sei es aus einem charismatischen, sei es aus einem 
patriarchalen, Anfangszustand her, durch Appropriation von Herrengewalten dieses Stadium 
erreicht hat.  

Aber bei diesem Stadium ist die Entwicklung selten stehen geblieben. Überall finden wir den 
Kampf des (politischen oder hierokratischen) Herren mit den Inhabern oder Usurpatoren 
ständisch appropriierter Herrenrechte. Er versucht: sie, sie: ihn zu expropriieren. Je nachdem 
es ihm gelingt, sich in den Besitz eines eigenen Stabes von ihm allein anhängenden, an sein 
Interesse geknüpften Beamten und - damit zusammenhängend eigener, fest in der eigenen 
Hand behaltener Verwaltungsmittel zu setzen (eigene Finanzen bei politischen und - im 
Okzident seit Innocenz III. bis Johann XXII. fortschreitend - hierokratischen Herren, eigene 
Magazine und Arsenale für die Verpflegung von Heer und Beamten beim profanen 
Herrscher), desto mehr entscheidet sich dieser Kampf zu seinen Gunsten und gegen die 
allmählich expropriierten ständischen Privilegieninhaber. Geschichtlich sehr verschieden war 
der Charakter jener Beamtenschicht, auf deren Hilfe sich der Herr im Kampf um die 
Expropriation der ständischen Herrengewalten stützte: Kleriker (typisch in Asien und im 
frühmittelalterlichen Okzident), Sklaven und Klienten (typisch im vorderasiatischen Orient), 
Freigelassene (im begrenzten Maß typisch für den römischen Prinzipat), humanistische 
Literaten (typisch in China), endlich: Juristen (typisch im Okzident der Neuzeit, sowohl in der 
Kirche | 

RI272  wie in den politischen Verbänden). Überall bedeutete der Sieg der Fürstenmacht und 
die Expropriation der partikularen Herrenrechte mindestens die Möglichkeit, oft auch das 
tatsächliche Eintreten einer Rationalisierung der Verwaltung. Aber in höchst verschiedenem 
Grade und Sinn, wie wir sehen werden. Vor allem ist zwischen der materialen 
Rationalisierung der Verwaltung und Rechtspflege durch einen Patrimonialfürsten, der seine 
Untertanen utilitarisch und sozialethisch beglückt so, wie ein großer Hausherr seine 
Hausangehörigen, und der formalen Rationalisierung durch die von geschulten Juristen 
geschaffene Durchführung der Herrschaft allgemeinverbindlicher Rechtsnormen für alle 
»Staatsbürger« zu scheiden. So flüssig (etwa in Babylon, Byzanz, dem hohenstaufischen 
Sizilien, dem stuartischen England, dem bourbonischen Frankreich) der Unterschied war, 
letztlich bestand er doch. Und die Geburt des modernen okzidentalen »Staats« ebenso wie der 
okzidentalen »Kirchen« ist zum wesentlichsten Teil Juristenwerk gewesen. Woher sie die 
Kraft und den Ideengehalt zu dieser Arbeit und die technischen Mittel dafür nahmen, ist hier 
noch nicht zu erörtern.  

Mit dem Siege des formalistischen juristischen Rationalismus trat im Okzident neben die 
überkommenen Typen der Herrschaften der legale Typus der Herrschaft, dessen nicht einzige, 
aber reinste Spielart die bürokratische Herrschaft war und ist. Das Verhältnis der modernen 
Staats- und Kommunalbeamten, der modernen katholischen Priester und Kapläne, der 
Beamten und Angestellten der modernen Banken und kapitalistischen Großbetriebe stellt, wie 
schon erwähnt, den wichtigsten Typus dieser Herrschaftsstruktur dar. Als das für unsere 
Terminologie entscheidende Merkmal muß dabei das vorhin Erwähnte gelten: die 
Unterwerfung nicht kraft Glaubens und Hingabe an charismatisch begnadete Personen: 
Propheten und Helden, auch nicht kraft heiliger Tradition und der Pietät gegen den durch 
Traditionsordnung bestimmten persönlichen Herren und - eventuell - seine durch Privileg und 
Verleihung zu eigenem Recht legitimierten Amtslehen- oder Amtspfründeninhaber, sondern 
die unpersönliche Bindung an die generell bezeichnete sachliche »Amtspflicht«, welche 
ebenso wie das korrespondierende Herrschaftsrecht: - die »Kompetenz« - durch rational 
gesatzte Normen (Gesetze, Verordnungen, Reglements) fest und derart bestimmt sind, | 



RI273  daß die Legitimität der Herrschaft zur Legalität der generellen, zweckvoll erdachten, 
formell korrekt gesatzten und verkündeten Regel wird.  

Die Unterschiede der vorstehend skizzierten Typen reichen bis in alle Einzelheiten ihrer 
sozialen Struktur und ökonomischen Bedeutung.  

Es könnte nur in einer systematischen Darstellung erhärtet werden, inwiefern die hier 
gewählte Art der Unterscheidung und Terminologie zweckmäßig ist. Hier sei nur betont: daß 
sie mitnichten den Anspruch erhebt, die einzig mögliche zu sein, noch vollends: daß alle 
empirischen Herrschaftsgebilde einem dieser Typen »rein« entsprechen müßten. Im geraden 
Gegenteil stellt die überwiegende Mehrzahl von ihnen eine Kombination oder einen 
Übergangszustand zwischen mehreren von ihnen dar. Wir werden immer wieder gezwungen 
sein, z.B. durch Wortbildungen wie: »Patrimonialbürokratie« zum Ausdruck zu bringen: daß 
die betreffende Erscheinung mit einem Teil ihrer charakteristischen Merkmale der rationalen, 
mit einem anderen der traditionalistischen - in diesem Fall: ständischen - Herrschaftsform 
angehört. Dazu treten aber höchst wichtige Formen, welche - wie die feudale 
Herrschaftsstruktur - historisch universell verbreitet waren, aber mit wichtigen Zügen gar 
nicht glatt unter eine der drei oben unterschiedenen Formen einzuordnen sind, sondern nur 
durch eine Kombination mit anderen Begriffen (in diesem Fall: dem des »Standes« und der 
»Standesehre«) verständlich werden. Oder welche, wie die Funktionäre der reinen 
Demokratie (Turnus-Ehrenamt und ähnliche Formen auf der einen, plebiszitäre Herrschaft auf 
der anderen Seite) oder wie gewisse Arten der Honoratiorenherrschaft (einer Sonderform der 
traditionalistischen Herrschaft), teils aus andern als »Herrschafts«-Prinzipien, teils aus 
eigentümlichen Abwandlungen des Charismabegriffes zu verstehen sind, aber ihrerseits 
gerade zu den historisch allerwichtigsten Fermenten der Entbindung des politischen 
Rationalismus gehört haben. Die hier vorgeschlagene Terminologie will also nicht die 
unendliche Mannigfaltigkeit des Historischen schematisch vergewaltigen, sondern sie möchte 
nur, für bestimmte Zwecke, brauchbare begriffliche Orientierungspunkte schaffen.  

Das gleiche gilt für eine letzte terminologische Unterscheidung. Wir verstehen unter 
ständischer Lage eine primär | 

RI274  durch Unterschiede in der Art der Lebensführung bestimmter Menschengruppen (und 
also meist: ihrer Erziehung) bedingte Chance positiver oder negativer sozialer Ehre für sie. 
Sekundär - und damit wird an die vorstehende Terminologie der Herrschaftsformen 
angeknüpft - pflegt diese sehr häufig und typisch zusammenzuhängen mit einem der 
betreffenden Schicht rechtlich gesicherten Monopol entweder auf Herrenrechte oder auf 
Einkommens- und Erwerbschancen bestimmter Art. Ein »Stand« ist also im (natürlich nicht 
immer vorliegenden) Fall der Erfüllung aller dieser Merkmale eine durch die Art der 
Lebensführung, die konventionalen spezifischen Ehrbegriffe und die rechtlich 
monopolisierten ökonomischen Chancen (nicht immer verbandsmäßig organisierte, stets aber 
irgendwie vergesellschaftete) Menschengruppe. Commercium (im Sinn von 
»gesellschaftlichem« Verkehr) und connubium von Gruppen untereinander sind die typischen 
Merkmale der ständischen Gleichschätzung; ihr Fehlen bedeutet ständische Unterschiede. 
Unter »Klassenlage« sollen im Gegensatz dazu die primär durch typische ökonomisch 
relevante Lagen, also: Besitz bestimmter Art oder Gelerntheit in der Ausübung begehrter 
Leistungen, bedingten Versorgungs- und Erwerbschancen einerseits, die daraus folgenden 
allgemeinen typischen Lebensbedingungen (z.B. die Notwendigkeit, sich der 
Werkstattdisziplin eines Kapitalbesitzers zu fügen) genannt werden. Eine »ständische Lage« 
kann sowohl Ursache wie Folge einer »Klassenlage« sein, ist aber keines von beiden 
notwendig. Klassenlagen können ihrerseits primär marktbedingt sein (arbeits- und 
gütermarktbedingt) - und sind es heute in den der Gegenwart spezifischen typischen Fällen. 
Aber dies ist nicht absolut notwendig der Fall. Grundherr und Kleinbauer sind es im Fall 
geringer Marktverflochtenheit fast gar nicht, die verschiedenen Kategorien der »Rentner« 



(Boden-, Menschen-, Staats-, Wertpapierrentner) in sehr verschiedenem Sinn und Maß. 
»Besitzklassen« und (primär marktbedingte) »Erwerbsklassen« sind also zu scheiden. Die 
heutige Gesellschaft ist vorwiegend klassengegliedert, und zwar in spezifisch hohem Maße in 
Erwerbsklassen. Sie enthält aber in dem spezifisch ständischen Prestige der »Bildungs«-
Schichten ein (äußerlich durch die ökonomischen Monopole und gesellschaftlichen 
Vorzugschancen der Diplominhaber am deutlichsten verkörpertes) höchst fühlbares 
ständisches | 

RI275  Gliederungselement. In der Vergangenheit war die Bedeutung der ständischen 
Gliederung weit ausschlaggebender, vor allem auch für die ökonomische Struktur der 
Gesellschaften. Denn auf diese wirkt sie einerseits durch die Schranken oder 
Reglementierungen des Konsums und durch die Bedeutung der ständischen - vom Standpunkt 
der ökonomischen Rationalität aus: irrationalen - Monopole, andererseits durch die Tragweite 
der beispielgebenden ständischen Konventionen der betreffenden Herrenschichten 
außerordentlich stark ein. Diese Konventionen konnten ihrerseits den Charakter ritueller 
Stereotypierung tragen, und dies war in hohem Maße der Fall bei den asiatischen ständischen 
Gliederungen, denen wir uns nunmehr zuerst zuwenden.  

  

__________  

  

  

  

Anmerkungen:  

[1] Aus dem Begriff des »Virtuosentums« muß in diesen Zusammenhängen jeder ihm heute 
anklebende Wertbeigeschmack entfernt werden. Ich würde um jener Belastung willen den 
Ausdruck »heroistische« Religiosität vorziehen, wenn er nicht für manche hierhergehörige 
Erscheinungen allzuwenig adäquat wäre.  

[2] Die Reihenfolge der Betrachtung ist - um auch das zu bemerken - nur zufällig 
geographisch, von Ost nach West gehend. In Wahrheit ist nicht diese äußere örtliche 
Verteilung, sondern sind, wie sich vielleicht bei näherer Betrachtung zeigt, innere 
Zweckmäßigkeitsgründe der Darstellung dafür maßgebend gewesen.  

[3]  Die nähere Ausführung in dem Abschnitt »Wirtschaft und Gesellschaft« im Grundriß der 
Sozialökonomik (Tübingen, J.C.B. Mohr).  

  

 


